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Liebe Großenhainerinnen und Großenhainer, 
außergewöhnlich, herausfordernd, denkwürdig…  Politiker, Experten und Medien werden nicht müde, 

diese und ähnliche Adjektive zu bemühen, um das Jahr 2020 zu charakterisieren.  
Über allen Ereignissen und Erlebnissen in diesem Jahr stehen der Coronavirus und seine wirtschaftlichen,  

gesellschaftlichen und politischen Folgen für uns und die ganze Welt. 
Fast möchte man meinen, jenseits von Corona gebe es nichts anderes: 

keine Kriege, keine Not, keinen Klimawandel, keine Kluft zwischen Arm und Reich.

Es kommt in der Tat nur selten vor, dass ein einziges Ereignis derart umfassende und tiefgreifende Folgen hat. Zum 
Jahresbeginn konnten wir uns vieles, was wir in den zurückliegenden Wochen und Monaten erlebt haben, nicht in 

unseren kühnsten Träumen vorstellen. Gastronomen, Künstler, Kulturschaffende und Gewerbetreibende führen diese 
Erfahrungen an den Rand des Erträglichen, Ärzte, Schwestern und Pflegekräfte an persönliche Belastungsgrenzen und 

zu oft darüber hinaus. 
Uns allen verwehrt dieser winzige Virus so vieles, was bisher selbstverständlich war: einen normalen Alltag,  

unbeschwertes Zusammensein mit der Familie und Freunden, entspannte Urlaubsreisen, 
genussvolle Restaurant-, Konzert- und Kinobesuche. Er schränkt uns ein. 

Er zwingt uns dazu, Verzicht und Geduld zu üben. Er schafft eine neue Realität.

An diesem Punkt eröffnen sich uns zwei Möglichkeiten: Wir können ignorieren, verharmlosen und verunglimpfen 
oder wir akzeptieren die Tatsachen und besinnen uns auf wichtige gesellschaftliche Werte wie Verantwortungsgefühl, 

Respekt und Zusammenhalt. Füreinander da zu sein und im Miteinander Herausforderungen zu meistern, halte ich 
persönlich, nicht nur in diesen Zeiten, für sinnvoller.

Dieses Jahr hat uns zahlreiche Lektionen gelehrt. Eine davon lautet: Zuversicht bewahren und schenken. 
Auch die kommende Weihnachtszeit erleben wir wahrscheinlich anders als sonst. 
Nicht alle liebgewonnenen Familientraditionen werden dieses Mal möglich sein. 

Es wird für uns alle ein besonderes Weihnachtsfest werden. 
Trotz allem bleibt doch eines unumstößlich: Weihnachten ist das Fest der Hoffnung. 

Lassen wir uns von dieser alten Weihnachtsbotschaft neue Kraft und Zuversicht verleihen.

Im Namen der Stadträte der Großen Kreisstadt Großenhain, der Ortschaftsräte und der Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter der Stadtverwaltung Großenhain sowie persönlich wünsche ich Ihnen ein friedvolles und behütetes  

Weihnachtsfest. Möge auf einen guten Jahreswechsel für uns alle ein gesundes und glückliches Jahr 2021 folgen.  
Den Herausforderungen des neuen Jahres werden wir uns gemeinsam mit Optimismus und Ideenreichtum stellen. 

Dafür wünsche ich Ihnen viel Kraft und vor allem beste Gesundheit.

Ihr Dr. Sven Mißbach
Oberbürgermeister

  Bild: Michael Böttger, Großenhain
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Weihnachten steht vor der Tür, doch in diesem Jahr anders, denn dieses Jahr zeigte uns, worauf 
es wirklich ankommt: auf die gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden.  Schenken Sie mehr 
Wir und legen Sie gemeinsame Erlebnisse unter den Weihnachtsbaum …. 
Bescheren Sie Ihre Lieben mit einem Gutschein für den Besuch im Kulturschloss oder in der 
Filmgalerie Großenhain, für ein romantisches Candle-Light-Dinner im Restaurant Schlosskeller 
oder im Turmzimmer des Bergfrieds - hoch über den Dächern von Großenhain. 
 

Oder überraschen Sie mit einer Veranstaltung im nächsten Jahr ….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Veranstaltungen im Kulturschloss und im Palais Zabeltitz sowie Gutscheine 
und Eintrittskarten als print@home gibt es unter www.kulturzentrum-grossenhain.de. 

  Kulturschloss Großenhain  
   Tel. (03522) 505555 * www.kulturzentrum-grossenhain.de 

Uwe Wallisch 
Der Frauenversteher 

Kabarett mit Erik Lehmann 
13.03.21 | 20 Uhr 

Schloss Großenhain 
 

Ich bin von dem 
Kunststück der Trick 

Ein Liederabend  
mit Cordula Hanns & Band  

21.03.21 | 17 Uhr 
Palais Zabeltitz 

 

Wenn Overbeck kommt 
Krimilesung  

mit Roland Jankowsky 
18.09.21 | 19 Uhr 

Schloss Großenhain 
 

Christina Rommel: 
Schokolade - Das Konzert 

13.11.21 | 19 Uhr 
Schloss Großenhain 

 

Endstation Pfanne – Was 
bleibt ist eine Gänsehaut 

Weihnachten mit dem Kabarett 
„Schwarze Grütze“ 
18.12.21 | 19.30 Uhr 
Schloss Großenhain 

 

Roland Jankowsky - bekannt als der seltsame 
Kommissar Overbeck aus der Krimiserie Wilsberg 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Öffentliche Bekanntmachungen

† iDie Ergebnisse der Bodenschätzung (Nachschätzung) der Gemarkungen

Görzig und Bauda

werden während der Dienststunden in der Zeit vom 04. Januar 2021 bis 04. Februar 2021 in den Diensträumen des Finanzamtes Meißen 
offengelegt. Um telefonische Anmeldung vor Einsichtnahme unter der Rufnummer 03521/7182135 wird gebeten.

Offengelegt werden Nachschätzungsurkarten und die Feldschätzungsbücher, in denen die Ergebnisse der Nachschätzung niedergelegt 
sind. Die offengelegten Schätzungsergebnisse werden den Eigentümern und Nutzungsberechtigten der Grundstücke nicht gesondert 
bekanntgegeben, § 13 Abs. 1 und 4 BodSchätzG.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Mit dem Ablauf der Offenlegungsfrist von einem Monat gelten die Ergebnisse der Nachschätzung als bekanntgegeben, § 13 Abs. 3  
BodSchätzG. Ab diesem Zeitpunkt besitzen die Nachschätzungsergebnisse den Charakter eines Verwaltungsaktes. Gegen diesen kann 
Einspruch eingelegt werden. Der Einspruch ist beim vorbezeichneten Finanzamt schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu  
erklären.

Die Frist für die Einlegung des Einspruches beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des letzten Tages der Offenlegungsfrist.

Der Einspruch ist ausgeschlossen, soweit dieser Verwaltungsakt die Ergebnisse der Nachschätzung ändert oder ersetzt, gegen die ein 
zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig 
ist. In diesem Fall wird der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens. Mit dem Ablauf der Einspruchsfrist werden 
die offengelegten Schätzungsergebnisse unanfechtbar, soweit nicht Einspruch eingelegt ist.

Bettina Krimmel
Vorsteherin

Öffentliche Bekanntmachung
Grundsteuer 2021
Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2021 gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrstG) in Verbindung mit  
§ 7 Abs. 3 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) für Großenhain und die Ortsteile Zschauitz, Weßnitz/Rostig, 
Skassa, Folbern, Wildenhain, Bauda, Colmnitz, Walda-Kleinthiemig, Zabeltitz, Görzig, Krauschütz, Nasseböhla, Skäßchen, Skaup, 
Strauch, Stroga, Treugeböhla und Uebigau
Die Grundsteuer 2021 wird für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen sich seit der letzten Bescheiderstellung nicht 
geändert haben, durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 GrStG in der zuletzt veranlagten Höhe festgesetzt. Die 
Grundsteuer ist zu den im letzten Bescheid genannten Fälligkeitsterminen zu entrichten.

Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an 
diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

Die Grundsteuerhebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert:

a) für land- und forstwirtschaftliches Vermögen  Grundsteuer A 330 v. H.

b) für unbebaute – bebaute Grundstücke  Grundsteuer B 440 v. H.

Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen oder durch Eigentumswechsel eintreten, wird hierfür ein entsprechender Grund-
steuerbescheid erstellt.

Zahlungsaufforderung
Soweit der Stadtverwaltung Großenhain ein Abbuchungsauftrag erteilt wurde, werden die fälligen Grundsteuerraten eingezogen. 

Bekanntmachung über die Offenlegung der Ergebnisse der Bodenschätzung
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Steuerzahler, die keinen Abbuchungsauftrag oder Dauerauftrag vereinbart haben, werden gebeten, die Steuerbeträge unter Angabe 
ihres Aktenzeichens als Zahlungsgrund auf eines der folgenden Konten:

 oder

zu überweisen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung Großenhain, Hauptmarkt 1 in 01558 Großenhain, einzu- 
legen.

Die Einlegung eines Widerspruches ändert nichts an der fristgerechten Zahlungspflicht (§ 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO).

Großenhain, 16.12.2020

Dr. Sven Mißbach
Oberbürgermeister

Großenhain ist ... HISTORISCH.

Städtische Museen Großenhain
Freundliche Stadt im Grünen

Foto: Museum Alte Lateinschule

www.museen-grossenhain.de
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Sparkasse Meißen
IBAN: DE32 8505 5000 3044 0000 59
BIC: SOLADES1MEI

Volksbank Raiffeisenbank Meißen-Großenhain eG
IBAN: DE12 8509 5004 8008 0010 07
BIC: GENODEF1MEI

Öffentliche Bekanntmachung
Hundesteuer 2021

Festsetzung der Hundesteuer für das Kalenderjahr 2021 gemäß der Hundesteuersatzung der Großen Kreisstadt Großenhain vom 
16.12.2010, erschienen im Amtsblatt Nr. 24 vom 21. Dezember 2010, in Kraft getreten am 01.01.2011 
Mit Beginn des Jahres 2021 entsteht die Hundesteuer für die im Stadtgebiet Großenhain und in den Ortsteilen Zschauitz,  Weßnitz/
Rostig, Skassa, Folbern, Wildenhain, Bauda, Colmnitz, Walda-Kleinthiemig, Zabeltitz, Görzig, Krauschütz, Nasseböhla,  Skäßchen, Skaup, 
Strauch, Stroga, Treugeböhla und Uebigau gehaltenen Hunde.

Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, als wenn ihnen an 
diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 

Die Steuersätze gemäß § 6 der Hundesteuersatzung der Großen Kreisstadt Großenhain bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. 
Sie betragen:

  für den 1. Hund  50,00 Euro
  für den 2. Hund  80,00 Euro
  für jeden weiteren Hund 80,00 Euro.

Abweichungen zu den Steuersätzen sind in den §§ 7 bis 10 der Hundesteuersatzung der Großen Kreisstadt Großenhain geregelt. 

Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen eintreten, wird hierüber ein entsprechender Bescheid erteilt. 
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Sparkasse Meißen
IBAN: DE32 8505 5000 3044 0000 59
BIC: SOLADES1MEI

Volksbank Raiffeisenbank Meißen-Großenhain eG
IBAN: DE12 8509 5004 8008 0010 07
BIC: GENODEF1MEI

Satzung der Großen Kreisstadt Großenhain über die Erhebung von  
Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten 
(Verwaltungskostensatzung) 
Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542) geändert worden ist, in Verbindung mit  
§ 8a Abs. 1 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. 
S. 116), das durch Artikel 2 Absatz 17 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) geändert worden ist, hat der Stadtrat der Stadt 
Großenhain am 25.11.2020 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Kostenpflicht
Die Stadt Großenhain erhebt für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten Verwaltungsgebühren und Auslagen (Verwal-
tungskosten).

§ 2 Verwaltungskostenschuldner
(1) Zur Zahlung der Verwaltungskosten ist derjenige verpflichtet,
 1. dem die öffentlich-rechtliche Leistung individuell zuzurechnen ist,
 2. der die Verwaltungskosten durch eine vor der zuständigen Behörde abgegebene oder mitgeteilte Erklärung übernommen hat  
  oder
 3. der für die Verwaltungskostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Auslagen im Sinne des § 7 Absatz 1, die durch unbegründete Einwendungen eines Beteiligten oder durch schuldhaftes Verhalten 
eines Beteiligten oder eines Dritten entstanden sind, hat dieser zu tragen.

(3) Mehrere Verwaltungskostenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3 Höhe der Verwaltungsgebühr
(1) Die Höhe der Verwaltungsgebühr richtet sich nach dem als Anlage zu dieser Satzung beigefügten Kostenverzeichnis.

(2) Die Höhe der Verwaltungsgebühr bemisst sich nach dem Verwaltungsaufwand aller an der öffentlich-rechtlichen Leistung beteilig-
ten Behörden und Stellen (Kostendeckungsgebot) und nach der Bedeutung der Angelegenheit für die Personen, denen die öffent-
lich-rechtliche Leistung zuzurechnen ist. Verwaltungsaufwand sind die regelmäßig bei der Erbringung der öffentlich-rechtlichen 
Leistung anfallenden Aufwendungen, insbesondere Personal- und Sachaufwendungen. Ausnahmen vom Kostendeckungsgebot 
sind nur zulässig, wenn dies aus Gründen der Billigkeit erforderlich ist.

Zahlungsaufforderung
Soweit der Stadtverwaltung Großenhain ein Abbuchungsauftrag erteilt wurde, werden die fälligen Hundesteuerraten eingezogen. Steuer- 
zahler, die keinen Abbuchungsauftrag oder Dauerauftrag vereinbart haben, werden gebeten, die Hundesteuer unter Angabe ihres  
Aktenzeichens als Zahlungsgrund auf eines der folgenden Konten:

 oder

zu überweisen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung Großenhain, Hauptmarkt 1 in 01558 Großenhain, einzu- 
legen.

Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts an der fristgerechten Zahlungspflicht (§ 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO). 

Großenhain, 16.12.2020

Dr. Sven Mißbach
Oberbürgermeister
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(3) Für Amtshandlungen, die nicht im Kostenverzeichnis enthalten sind, wird eine Verwaltungsgebühr erhoben, die nach im Kostenver-
zeichnis bewerteten vergleichbaren Amtshandlungen zu bemessen ist. Fehlt eine vergleichbare Amtshandlung, wird eine Verwal-
tungsgebühr von 5,00 bis 25.000,00 Euro erhoben.

(4) Die Kostenfestsetzung innerhalb einer Rahmengebühr erfolgt unter Berücksichtigung des Absatzes 2 im Ermessen der festsetzenden 
Ämter.

(5) Ist eine Verwaltungsgebühr nach dem Wert des Gegenstandes, auf den sich die öffentlich-rechtliche Leistung bezieht (Wertgebühr), 
zu berechnen, so ist dieser zur Zeit der Beendigung der Amtshandlung maßgebend. Die Höhe der Verwaltungsgebühr bestimmt 
sich dabei aus einem Prozent- oder Promillesatz des Wertes des Gegenstandes. Für Wertgebühren, für die im Kostenverzeichnis keine 
Gebühr vorgesehen ist, beträgt diese 1 % vom Wert des Gegenstandes. Der Kostenschuldner ist verpflichtet, die zur Festsetzung der 
Kosten erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zu machen sowie die notwendigen Unterlagen in Urschrift oder 
beglaubigter Abschrift beizubringen.

§ 4 Gebührenbefreiung
Für nachweisbar wissenschaftliche und gemeinnützige Zwecke sowie für eingetragene Vereine mit Sitz in Großenhain kann auf Antrag 
Gebührenbefreiung gewährt werden. Diese betrifft jedoch nicht die Anfertigung von Kopien, Reproduktionen und Abschriften sowie die 
lfd. Nr. 3.1, 3.3, 3.5 bis 3.6, 3.8 und 3.11 des als Anlage beigefügten Kostenverzeichnisses.

§ 5 Entstehung des Verwaltungskostenanspruchs
(1) Der Verwaltungskostenanspruch entsteht mit Beendigung der verwaltungskostenpflichtigen öffentlich-rechtlichen Leistung, in den 

Fällen des § 3 Absatz 6 SächsVwKG mit Zurücknahme oder Erledigung des Antrags oder Rechtsbehelfs und in den Fällen des § 2 Ab-
satz 1 Nummer 1 Halbsatz 2 SächsVwKG zu dem Zeitpunkt, zu dem das Einverständnis als erteilt gilt. Bedarf die öffentlich-rechtliche 
Leistung einer Zustellung, Eröffnung oder sonstigen Bekanntgabe, ist sie damit beendet.

(2) Wird die verwaltungskostenpflichtige öffentlich-rechtliche Leistung elektronisch erbracht und wird der Leistungsempfänger inner-
halb des elektronischen Verfahrens zur sofortigen Zahlung aufgefordert, entsteht der Verwaltungskostenanspruch abweichend von 
Absatz 1 im Zeitpunkt dieser Aufforderung.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn die Behörde vor Beendigung einer öffentlich-rechtlichen Leistung, für die nach dem Kostenver-
zeichnis eine Festgebühr bis zu 100 Euro zu erheben ist, zur Zahlung auffordert.

§ 6 Fälligkeit der Verwaltungskosten
Die Verwaltungskosten werden einen Monat nach der Bekanntgabe der Verwaltungskostenfestsetzung an den Verwaltungskosten-
schuldner fällig, wenn nicht die Behörde einen anderen Zeitpunkt bestimmt oder die Fälligkeit abweichend durch Vertrag geregelt ist.

§ 7 Auslagen
(1) Aufwendungen, die nicht regelmäßig im Zusammenhang mit der Erbringung der öffentlich-rechtlichen Leistung anfallen und des-

halb nicht nach § 3 Absatz 2 zu dem in die Gebühr einzubeziehenden Verwaltungsaufwand gehören, werden in der tatsächlich ent-
standenen Höhe als Auslagen erhoben. Als Auslagen können unter den Voraussetzungen von Satz 1 insbesondere erhoben werden:

 1. Vergütungen und Entschädigungen, die Sachverständigen, Dolmetschern, Übersetzern, Zeugen und sonstigen Personen  
 zustehen,

 2. Aufwendungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen,
 3. Reisekosten im Sinne der Reisekostenvorschriften und sonstige Aufwendungen bei der Ausführung von Dienstgeschäften außerhalb
  der Dienststelle,
 4. Aufwendungen anderer Behörden oder Personen.

Großenhain ist ... BAROCK.
Marienkirche, Neues Palais und 
Barockgarten Zabeltitz Großenhain

Freundliche Stadt im Grünen

Foto: Steffen Peschel
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(2) Im Kostenverzeichnis können Ausnahmen von Abs. 1 zugelassen werden. 

(3) Auslagen im Sinne des Absatzes 1 werden auch dann erhoben, wenn die kostenerhebende Behörde aus Gründen der Gegenseitig-
keit, der Verwaltungsvereinfachung oder aus ähnlichen Gründen an die anderen Behörden, Einrichtungen oder Personen Zahlungen 
nicht zu leisten hat.

§ 8 Anwendung von Bestimmungen des SächsVwKG
Gemäß § 8a Abs. 2 SächsKAG finden abweichend von den §§ 3 bis 4 SächsKAG die §§ 2, 3 Absatz 4 bis 6, § 4 Absatz 2, 3 und 5, §§ 6 bis 9, 
11 bis 13, 15, 16, 17 Absatz 1 bis 3 und 5, §§ 18 bis 20, 22 und 23 des SächsVwKG bei der Erhebung von Verwaltungskosten nach dieser 
Satzung entsprechend Anwendung.

§ 9 In-Kraft-Treten / Außer-Kraft-Treten
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Großenhain über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfrei-
en Angelegenheiten (Verwaltungskostensatzung) vom 13.12.2018 außer Kraft.

Großenhain, den 26.11.2020

Dr. Sven Mißbach  - Siegel -
Oberbürgermeister

Hinweis:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der SächsGemO zu-
stande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 

 Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist die Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Großenhain ist ... BELESEN.

Karl-Preusker-Bücherei Großenhain
Freundliche Stadt im Grünen

www.buecherei-grossenhain.de

AZ_STADT-GRH_Stoerer_178x30_BELESEN_Vers2.indd   1 22.06.2020   14:43:44
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Anlage 1
Anlage zu § 3 der Verwaltungskostensatzung der Großen Kreisstadt Großenhain vom 25.11.2020
 – Kommunales Kostenverzeichnis (KommKVz) – 

lfd. Nr./Tarif Gegenstand alle Beträge in Euro

1 Allgemeine Amtshandlungen

1.1 Beglaubigungen

1.1.1 Beglaubigungen von Unterschriften, Handzeichen und 
Siegeln

5,00 bis 50,00

1.1.2 Beglaubigungen von Abschriften, Fotokopien, Urkunden 
und dergleichen

0,50 je angefangene Seite,
mindestens 5,00

1.1.3 Beglaubigungen von Abschriften, Fotokopien, Urkunden 
und dergleichen, bei Schriftstücken, die nicht in deut-
scher oder sorbischer Sprache abgefasst sind

1,00 je angefangene Seite,
mindestens 5,00

1.1.4 Beglaubigungen von Abschriften, Fotokopien, Urkunden 
und dergleichen, die die Behörde selbst erstellt hat

5,00 ohne Rücksicht auf die Zahl der 
angefangenen Seiten je Beglaubigung
Anmerkung:
Für jede weitere Beglaubigung  
desselben Dokuments wird die  
Gebühr nach den Nr. 1.1.1 bis 1.1.4 auf 
die Hälfte ermäßigt.

1.2 Einsichtgewährung/Auskünfte

1.2.1 Einsichtgewährung in Akten und amtliche Bücher, soweit 
die Einsicht nicht in einem gebührenpflichtigen Verfahren 
gewährt wird

0,50 je Akte oder Buch, 
mindestens 5,00

1.2.2 Erteilung von Auskünften schriftlich oder mündlich, die 
über §  11 Abs. 1 Nr. 6 SächsVwKG hinausgehen, unter 
anderem auch Auskünfte aus Kartenwerken

25,00 bis 250,00

1.3 Erteilung einer Genehmigung, Ausnahme oder Befrei-
ung aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemeindli-
cher Bestimmungen

5,00 bis 500,00

1.4 Nachträgliche Auflagen, Rücknahme oder Widerruf 
einer Genehmigung

5,00 bis 250,00

1.5 Fristenverlängerung

1.5.1 Verlängerung der Frist, deren Ablauf einen neuen Antrag 
auf Erteilung einer gebührenpflichtigen Genehmigung, 
Erlaubnis, Zulassung, Verleihung oder Bewilligung erfor-
derlich machen würde

1/10 bis 1/4 der für die Genehmigung, 
Erlaubnis, Zulassung, Verleihung oder 
Bewilligung vorgesehenen Gebühr, 
mindestens 5,00

1.5.2 Verlängerung einer Frist in anderen Fällen 5,00 bis 25,00

1.6 Erteilung einer Bescheinigung 5,00 bis 50,00

1.7 Erteilung einer Zweitschrift 1/10 bis 1/2 der für die Erstschrift vor-
gesehenen Gebühr, mindestens 5,00
Anmerkung: 
Ist die Erteilung der Erstschrift ge-
bührenfrei, beträgt die Gebühr 0,50 je 
angefangene Seite, mindestens 5,00

1.8 Aufnahme einer Niederschrift 5,00 bis 50,00 je angefangene Stunde

1.9 Überlassung von Akten für die Verfolgung von 
Ansprüchen und Interessen

10,00 bis 50,00
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lfd. Nr./Tarif Gegenstand alle Beträge in Euro

2 Kopier- und Schreibauslagen 

2.1 Kopierauslagen (schwarz/weiß) je Blatt: 

2.1.1 bis DIN A4, einseitig 0,15

2.1.2 bis DIN A4, beidseitig 0,20

2.1.3 DIN A3, einseitig 0,30

2.1.4 DIN A3, beidseitig 0,35

2.1.5 DIN A4 – Folie 0,50

2.1.6 DIN A2 und größer bis 1 m jeweils anfallende Kosten durch 
Dienstleister, zzgl. 2,50

2.2 Kopierauslagen (farbig) je Blatt:

2.2.1 bis DIN A4, einseitig 0,50

2.2.2 bis DIN A4, beidseitig 0,60

2.2.3 DIN A3, einseitig 1,00

2.2.4 DIN A3, beidseitig 1,20

2.2.5 DIN A4 – Folie 1,00

2.2.6 DIN A2 und größer bis 1 m jeweils anfallende Kosten durch 
Dienstleister, zzgl. 2,50

2.3 Digitale Ausgabe auf Datenträger oder elektronischer 
Versand

2,50 je Datei, mindestens 5,00

3 Besondere Amtshandlungen

3.1 Abwasserbeseitigung

3.1.1 Erteilung einer Genehmigung zur Einleitung von Abwas-
ser in die städtische Kanalisation 

3.1.1.1. bei Neubauten auf Antrag 75,00

3.1.1.2. bei Umbau und Modernisierung im Bestand auf Antrag 60,00

3.1.1.3. auf Antrag nach Aufforderung der Stadt gebührenfrei

3.2 Finanzwesen/Kasse/Steuern

3.2.1 Mitteilung von Besteuerungsgrundlagen:

3.2.1.1. Zweitausfertigung von Steuerbescheiden 5,00

3.2.1.2. Bescheinigung über öffentliche Abgaben früherer Jahre für jedes Jahr 5,00

3.2.1.3. Steuerrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung 5,00 bis 25,00

3.2.2 Ausgabe einer Ersatzhundesteuermarke 5,00

3.2.3 Erteilung von Bürgschaften der Stadt gegenüber Dritten 0,3 % vom Wert der übernommenen 
Bürgschaft

3.2.4 Mitteilungen/Recherchen mit außergewöhnlich hohem 
Verwaltungsaufwand, je Sachverhalt

10,00 bis 60,00

3.3 Fundsachen

3.3.1 Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Ver-
lierer, Eigentümer oder Finder 
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lfd. Nr./Tarif Gegenstand alle Beträge in Euro

3.3.1.1. bei Sachen bis zu einem Wert von 500 € 2 % des Wertes, mindestens 5,00

3.3.1.2. bei Sachen mit einem Wert über 500 € 10,00, zzgl. 1 % des Mehrwertes

3.3.1.3. bei Tieren 2 % des Wertes, zzgl.  
Unterbringungskosten

3.3.2 Negativbestätigung für Versicherungen 5,00

3.4 Ordnung/Sicherheit/Brandschutz 

3.4.1 Erteilung oder Versagung einer Genehmigung zum Ab-
brennen offener Feuer

10,00 bis 30,00

3.4.2 Erteilung oder Versagung einer Genehmigung zur Durch-
führung öffentlicher Veranstaltungen

20,00 bis 100,00

3.4.3 Vorbereitung und Durchführung von Brandverhütungs-
schauen sowie Nachkontrollen

40,00 bis 50,00 je angefangene Stun-
de und teilnehmendem Mitarbeiter

3.5 Personenstandswesen 

3.5.1 Nutzung von Räumlichkeiten außerhalb des Rathauses 
Großenhain

3.5.1.1. Kulturzentrum Großenhain 70,00

3.5.1.2. Trauzimmer Palais Zabeltitz 100,00

3.5.1.3. Trauzimmer Altes Schloss Zabeltitz 60,00

3.5.2. Sonderleistungen bei Eheschließungen, wenn diese auf 
Wunsch der Eheschließenden zusätzlich bereitgestellt 
werden 

40,00 bis 50,00 je angefangene 
Stunde, zzgl. anfallende Kosten durch 
Dienstleister

3.6 Schulverwaltung

3.6.1 Ausstellung einer Zweitschrift bei Verlust eines Schüler-
ausweises

10,00

3.6.2. Ausstellung einer Zweitschrift bei Verlust eines Original-
zeugnisses

20,00

3.6.3. Beglaubigung einer Kopie eines Originalzeugnisses  
(einschließlich Herstellung der Kopie)

3.6.3.1. während des Bestehens des Schulverhältnisses 1. bis 5. beglaubigte Kopie gebühren-
frei, ansonsten Nr. 1.1.2.

3.6.3.2. außerhalb eines Schulverhältnisses nach Nr. 1.1.2.

3.6.4 Ausstellung einer zusätzlichen Schulbescheinigung  
(z. B. bei Ferientätigkeit)

5,00

3.6.1 Ausstellung einer Zweitschrift bei Verlust eines Schüler-
ausweises

10,00

3.7 Stadtplanung/Bauverwaltung 60,00

3.7.1 Erteilung eines Negativzeugnisses nach § 28 Abs. 1 Satz 3 
BauGB, § 26 BauGB oder anderer gesetzlicher Vorschriften

50,00 bis 250,00

3.8 Straßenwesen

3.8.1 Erteilung einer Genehmigung für Aufgrabungen im öf-
fentlichen Verkehrsraum sowie Anlegen einer Zufahrt

50,00 bis 300,00

3.8.2 Zustimmung zur Verlegung neuer Telekommunikations-
linien und die Änderung vorhandener Telekommunikati-
onslinien nach § 68 Abs. 3 TKG 

50,00 bis 300,00

3.8.2.1 Einzelzustimmung 100,00

3.8.2.2 Einzelzustimmung für besonders gelagerte Einzelfälle mit 
außergewöhnlich hohem Verwaltungsaufwand

100,00 bis 300,00
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lfd. Nr./Tarif Gegenstand alle Beträge in Euro

3.8.3 Zuteilung von Hausnummern 25,00 je Antrag

3.9 Vermögensverwaltung

3.9.1 Erteilung von Löschungsbewilligungen, Pfandfreigaben, 
Rangrücktrittserklärungen und sonstige Erklärungen für 
Grundbuchbereinigungen

20,00 bis 80,00

3.9.2 Erteilung von Eintragungsbewilligungen  
ab fünf Flurstücken für jedes weitere Flurstück

25,00
  5,00

3.10 Wappen und Flagge

3.10.1 Verwendung des Stadtwappens für private Zwecke 10,00

3.10.2 Verwendung des Stadtwappens für gewerbliche Zwecke:

3.10.2.1 zu einmaligen Werbezwecken 50,00

3.10.2.2 zur Verwendung in Kalendern, Postkarten u. a. 
Printmedien, je Genehmigung bei einer Erstauflage: 
bis 500 Stück
bis 1.000 Stück
bis 5.000 Stück
mehr als 5.000 Stück
jede weitere Auflage bedarf einer erneuten Genehmi-
gung

50,00
75,00
100,00
150,00 bis 750,00

3.10.3 Verwendung der Stadtflagge zu Vereins- und Geschäfts-
zwecken je Nutzungstag

10,00

3.11 Wohnungswesen

3.11.1 Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen 

3.11.1.1 nach § 7 SächsBelG 5,00

3.11.1.2 nach § 27 WoFG 5,00

3.11.1.3 nach § 88 d II. WobauG 5,00

Großenhain
Freundliche Stadt im Grünen

Großenhain ist ... 
KOMMUNALPOLITISCH. 

Im Stadtrat, in den Ausschüssen und den 
Ortschaftsräten der Großen Kreisstadt 
Großenhain.

grossenhain.ratsinfomanagement.net

Foto: Steffen Peschel
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Entgeltordnung für die Nutzung der Einrichtungen und Räumlichkeiten der 
Großen Kreisstadt Großenhain

1. Entgelte für die Nutzung von Versammlungsräumen und Gemeindehäusern

Raum ortsansässige Vereine pro 
Vermietung

private Nutzung 
pro Vermietung

kommerzielle Nutzung
pro Tag

Schlosssaal Zabeltitz 130,00 € 180,00 € 280,00 €

Schlosscafé Zabeltitz 65,00 € 65,00 € 65,00 €

Versammlungsraum im 
Sportkabinett Bauda*

25,00 € 80,00 € 85,00 €

Versammlungsraum 
Colmnitz*

15,00 € 80,00 € 85,00 €

Versammlungsraum 
Zschieschen

- Keine Vermietung - 55,00 € - Keine Vermietung -

Gemeindehaus Folbern* 20,00 € 70,00 € 85,00 €

Gemeindehaus Zschauitz 10,00 € 30,00 € 55,00 €

Sozialgebäude Görzig* 20,00 € 55,00 € 105,00 €

Versammlungsraum im 
Vereinshaus Zabeltitz*

20,00 € 55,00 € 80,00 €

Versammlungsraum FFW 
Kleinraschütz/ 
Großraschütz

- Keine Vermietung - 55,00 €
(nur für Mitglieder der FFw) - Keine Vermietung -

Versammlungsraum FFW 
Großenhain

- Keine Vermietung - 55,00 € 
(nur für Mitglieder der FFw)

- Keine Vermietung -

Versammlungsraum FFW 
Skaup*

20,00 € 55,00 € - Keine Vermietung -

Versammlungsraum FFW 
Walda*

25,00 € 55,00 €
(nur für Einwohner  

OT Walda-Kleinthiemig)
- Keine Vermietung -

Versammlungsraum FFW 
Zabeltitz-Treugeböhla

- Keine Vermietung - 55,00 € 
(nur für Mitglieder der FFw)

- Keine Vermietung -

Versammlungsraum FFW 
Bauda

- Keine Vermietung - 55,00 € 
(nur für Mitglieder der FFw)

- Keine Vermietung -

Versammlungsraum FFW 
Strauch*

- Keine Vermietung - 80,00 €
(nur für Mitglieder der FFw)

- Keine Vermietung -

*Ortschaftsräte nutzen die Räumlichkeiten für ihre Sitzungen kostenfrei 

2. Basis für die Entgelterhebung
Soweit im Vorstehenden eine Entgelterhebung festgelegt wurde, erfolgte diese auf Basis des vom Nutzer angemeldeten und 
von der Stadt bestätigten Bedarfs.
Sofern auf die Entgelte das Umsatzsteuergesetz anzuwenden ist, bleiben die in dieser Entgeltordnung festgelegten Entgelte 
unverändert. Die Entgelte werden dann umsatzsteuerlich zu Bruttoentgelten.

3. In-Kraft-Treten 
Die Entgeltordnung für die Einrichtungen und Räumlichkeiten der Großen Kreisstadt Großenhain tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Entgeltordnung vom 15.12.2010 außer Kraft.

Großenhain, 10.11.2020

Dr. Sven Mißbach  - Siegel -
Oberbürgermeister
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Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 der 
Großen Kreisstadt Großenhain

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Großenhain hat in seiner 
Sitzung am 08.12.2020 den Beschluss über die Feststellung 
des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 der Großen Kreis-
stadt Großenhain wie folgt gefasst:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 der Großen Kreis-
stadt Großenhain einschließlich des dazugehörigen Re-
chenschaftsberichtes gemäß Anlage 1 sowie des Prüfbe-
richtes der örtlichen Rechnungsprüfung vom 02.11.2020 
gemäß Anlage 2 wird

festgestellt. 

2. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe 
von 3.359.093,22 EUR wird gemäß § 23 SächsKomHVO in 
die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergeb-
nisses eingestellt.

3. Der Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 
87.860,82 EUR wird gemäß § 23 SächsKomHVO in die 
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ein-
gestellt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 mit Anhang und  
Rechenschaftsbericht ist auf der Internetpräsenz der Stadt 
Großenhain unter https://www.grossenhain.de/amtli-
che-bekanntmachungen.html einsehbar.

Dr. Sven Mißbach
Oberbürgermeister

1. Der Beteiligungsbericht 2019 wird gemäß § 99 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen öffentlich 
ausgelegt.

 

2. Die Auslegung erfolgt im Rathaus, im Sekretariat des Ge-
schäftsbereiches Finanzen und Allgemeine Verwaltung, 
Zimmer 35, während der Sprechzeiten und auf unserer 
Homepage unter der Rubrik „Städtische Beteiligungen“.

Dr. Sven Mißbach
Oberbürgermeister

† i

ORTSÜBLICHE BEKANNTGABE
Beteiligungsbericht 2019 der Großen Kreisstadt Großenhain

mit einer Bilanzsumme in 
Höhe von 206.761.523,06 EUR

in der Ergebnisrechnung 
mit einem verbleibenden 
Gesamtergebnis in Höhe 
von 3.446.954,04 EUR

davon mit einem ordentli-
chen Ergebnis in Höhe von 1.706.652,26 EUR

davon mit einem Sonder- 
ergebnis in Höhe von 38.408,85 EUR

davon Verrechnung eines 
Fehlbetrages im ordent-
lichen Ergebnis mit dem 
Basiskapital gemäß § 72 
Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 1.652.440,96 EUR

davon Verrechnung eines 
Fehlbetrages im Sonder- 
ergebnis mit dem Basis- 
kapital gemäß § 72  
Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 49.451,97 EUR

in der Finanzrechnung mit 
einem Endstand an Zah-
lungsmitteln in Höhe von 6.426.397,75 EUR

Großenhain
Freundliche Stadt im Grünen

Großenhain ist ... AKTIV.

Begegnungsstätte 
der Stadtverwaltung
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Großenhain
Freundliche Stadt im Grünen

Großenhain ist ... ROMANTISCH.

                  Standesamt

† i

AUSSCHREIBUNGEN
Ausschreibung eines Grundstückes zum Kauf

Die Stadt Großenhain bietet folgendes Baugrundstück zum 
Kauf an:

 Flurstück Nr.: 18/1
 Gemarkung: Bauda, Am Ring 38
 Mindestgebot: 70.000,00 Euro
 Flurstücksgröße: 3.833 qm

Luftbild

Das Flurstück ist mit einer ehemaligen Scheune und einem 
Unterstand bebaut. Der Verkauf des Grundstücks erfolgt in 
derzeitigem Zustand. Die Zulässigkeit eines Bauvorhabens 
richtet sich nach den Vorgaben des § 34 Baugesetzbuch. 

Der Käufer übernimmt die Kosten des Vertrages sowie alle 
entstehenden Nebenkosten. 

Hinweise:
Bei dem öffentlichen Anbieten von Grundstücken durch die 
Stadt Großenhain handelt es sich um kein Verfahren nach 
VOB/VOL und somit um kein förmliches Ausschreibungs-
verfahren.
Das Grundstücksangebot stellt lediglich eine öffentliche 
und unverbindliche Aufforderung zur Abgabe von Ange-
boten dar. Die Stadt Großenhain ist nicht verpflichtet, dem 
höchsten oder irgendeinem Gebot den Zuschlag zu ertei-
len.

Ihre Interessenbekundung richten Sie bitte mit der Angabe 
des Mindestgebotes bis spätestens 

26. Februar 2021, 12:00 Uhr,

an die 
Stadtverwaltung Großenhain
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 
Ausschreibung: Bauda, Flst. 18/1 
Hauptmarkt 1, 01558 Großenhain 
oder per E-Mail an: glm@stadt.grossenhain.de

Lageplan
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† i

NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
GROßENHAINER INFORMATIONEN

Sitzungstermine der Ausschüsse und des Stadtrates 

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die Sitzungs-
termine der Ausschüsse und des Stadtrates der Großen Kreis-
stadt Großenhain in den Monaten Januar bis Juni 2021.

Die öffentlichen Tagesordnungen mit Bekanntmachung des 
jeweiligen Sitzungsortes finden Sie etwa eine Woche vor 
dem Sitzungstermin in der Sächsischen Zeitung, Lokalteil 
Großenhain. Zudem sind diese am Schaukasten im Rathaus 
Großenhain und im Ratsinformationssystem unter https://
grossenhain.ratsinfomanagement.net/ in der Rubrik „Sitzun-
gen“ einsehbar. 

Das Ratsinformationssystem kann auch als BürgerApp auf 
dem Smartphone installiert werden. Wählen Sie dafür bitte 

im App Store die Anwendung „iRICH Bürger“ bzw. im Goog-
le Play Store die Anwendung „anRICH Bürger“ aus, folgen der 
Anleitung und geben die Webadresse https://grossenhain.
ratsinfomanagement.net/ ein.  Die öffentlichen Vorlagen der 
Stadtratssitzung liegen etwa eine Woche vor der Sitzung im 
Rathaus, Großenhain-Information, zur Einsichtnahme aus. Bit-
te beachten Sie, dass aufgrund besonders eilbedürftiger Ent-
scheidungen Sondersitzungen möglich sind. Deren Tagesord-
nungen und Termine werden kurzfristig und außerplanmäßig 
ebenfalls im Lokalteil Großenhain der Sächsischen Zeitung, 
im Schaukasten im Rathaus Großenhain und auf der oben ge-
nannten Internetseite der Stadt Großenhain veröffentlicht. 

Die in den Sitzungen gefassten Beschlüsse sind nach Bestä-
tigung des Sitzungsprotokolls im Ratsinformationssystem 
unter https://grossenhain.ratsinfomanagement.net/ in der 
Rubrik „Recherche“ abrufbar.

Hinweise:
Der Besuch der öffentlichen Gremiensitzungen ist für inter-
essierte Bürgerinnen und Bürger möglich. Die Durchführung 
der Sitzungen steht jedoch unter Auflagen, dazu gehören 
eine Begrenzung der Teilnehmerzahlen, Abstandsregelungen 
sowie besondere Hygienevorkehrungen. Besucher werden 
gebeten, zusätzlich dazu auch persönliche Schutzvorkehrun-
gen zu treffen.

Im Rahmen der „Fragestunde für Einwohner“ können Gro-
ßenhainer Einwohner, Gewerbetreibende und Grundstücks-
besitzer während der Stadtratssitzung Fragen zu städtischen 
Angelegenheiten stellen, Anregungen und Vorschläge unter-
breiten.

Sitzungstermine des

Technischen  
Ausschusses

Verwaltungs- 
ausschusses

Stadtrates

Januar 18.01.2021 19.01.2021 –

Februar - - 03.02.2021

März 01.03.2021 02.03.2021 17.03.2021

April 19.04.2021 20.04.2021 –

Mai 31.05.2021 – 05.05.2021

Juni 28.06.2021
01.06.2021
29.06.2021

16.06.2021

Aktuelle Informationen zu Corona:
Informationsangebot des Gesundheitsamtes des Landkreises Meißen

Das Gesundheitsamt des Landkreises Meißen beantwortet 
Fragen zum Thema Coronavirus unter der Hotline-Nummer: 
03521 7253435.

Die Hotline ist zu folgenden Zeiten erreichbar:
Montag, Mittwoch, Donnerstag:  08:00 – 15:00 Uhr
Dienstag:  08:00 – 18:00 Uhr
Freitag:  08:00 – 12:00 Uhr

Bürgerinnen und Bürger können sich mit ihren Fragen auch 
per E-Mail an das Gesundheitsamt wenden (E-Mail: corona@
kreis-meissen.de). 

Aufgrund des hohen Aufkommens an Anfragen wird aber 
auch an weitere Informationsquellen verwiesen: Einen um-
fangreichen Fragen-Antwort-Katalog finden Interessierte auf 
der Corona-Website des Freistaates Sachsen unter www.co-

ronavirus.sachsen.de. Eine Vielzahl an Informationen, Daten 
und Fakten rund um das Coronavirus bietet auch die Website 
des Robert Koch-Institutes (www.rki.de).

Informationen und Statistiken:
Informationen finden sich auch auf der Homepage der 
Landkreisverwaltung unter http://www.kreis-meissen.org/ 
einmal unter der Rubrik „Aktuelles“ und auf den Seiten des 
Gesundheitsamtes. Aufgeführt sind hier wesentliche Links, 
die medizinische, organisatorische, hygienische, aber auch 
arbeitsrechtliche Informationen bieten. Außerdem finden 
sich hier auch die Tagesberichte als PDF-Dokument, die das 
Infektionsgeschehen im Landkreis Meißen abbilden (rechte 
Randspalte „Downloads“). Eine weitere Informationsquelle 
erschließt sich auf dem Smartphone über die BIWAPP-App 
(www.biwapp.de). (Quelle: Landratsamt Meißen)
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Informationen der Stadtverwaltung Großenhain 

Um die Dynamik der Corona-Pandemie einzudämmen, hat 
das Sächsische Kabinett am 27. November eine neue Coro-
na-Schutz-Verordnung beschlossen. Die Verordnung trat am 
2. Dezember in Kraft und gilt bis einschließlich 28. Dezem-
ber. Sie setzt das Ergebnis der Beratungen der Ministerprä-
sidenten mit der Bundeskanzlerin um. Informationen zu den 
aktuell gültigen Corona-Schutz-Verordnungen und anderen 
Bekanntmachungen finden Sie auf der Corona-Website des 
Freistaates Sachsen unter https://www.coronavirus.sachsen.
de/. 

Zudem hat das Landratsamt Meißen die Vierte Allgemein-
verfügung des Landkreises Meißen zum Vollzug der Säch-
sischen Corona-Schutz-Verordnung veröffentlicht. Diese 
trat am 1. Dezember, 00:00 Uhr, in Kraft. Die Vierte Allge-
meinverfügung ist auf der Website des Landkreises Meißen 
http://www.kreis-meissen.org/3345.html unter „Bekannt-
machungen“ zu finden. Sie regelt unter anderem das Tra-
gen einer Mund-Nasen-Bedeckung an unterschiedlichen 
Orten sowie die Abgabe und den Konsum von Alkoholika. 
Zudem ist das Verlassen der häuslichen Unterkunft ohne 
triftigen Grund untersagt. Triftige Gründe zählt die Allge-
meinverfügung auf.

Maskenpflicht auf dem Hauptmarkt und Frauenmarkt
Mit Inkrafttreten der Sächsischen Corona-Schutz-Verord-
nung und der Vierte Allgemeinverfügung des Landkreises 
Meißen zum Vollzug der Sächsischen Corona-Schutz-Ver-
ordnung besteht eine Maskenpflicht auf stark fußgänger-
frequentierten öffentlichen Plätzen und Straßen. Die Stadt 
Großenhain ordnet diese Maskenpflicht für den Haupt-
markt und den Frauenmarkt an. Ziel dieser Entscheidung 

ist es unter anderem, alle Anstrengungen zu unternehmen, 
die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen und  die 
medizinischen Einrichtungen zu entlasten.

Diese und andere Informationen zum Thema „Corona“ er-
halten Sie auch unter: www.grossenhain.de/Wichtige_Hin-
weise.html und über die örtlichen Medien. Gern helfen 
Ihnen bei Fragen auch die Mitarbeiterinnen der Großen-
hain-Information unter Telefon: 03522 304-0 weiter.

Mit dem QR-Code-Scanner des Smartphones geht es hier 
direkt zur Corona-Website der Stadtverwaltung: 

Hinweis:
Aufgrund des Infektionsgeschehens und gesetzlicher Be-
stimmungen kann es kurzfristig zu weiteren Einschränkun-
gen bzw. Lockerungen im öffentlichen Leben kommen. 
Bitte informieren Sie sich im Bedarfsfall über die Medien, 
die Homepage der Stadt Großenhain oder in der Großen-
hain-Information im Rathaus über die aktuelle (Rechts-)
Lage, geänderte Sprech- und Öffnungszeiten der Stadtver-
waltung, die Erreichbarkeiten und Angebote der nachge-
ordneten Einrichtungen usw.  

Sie gehören zur Risikogruppe von Covid-19 und haben keinen, der Ihnen 
hilft? Bleiben Sie bitte zu Hause!

Wir kaufen für Sie ein! - kostenfrei -
Menschen ab 70 Jahre, Kranke, Alleinerziehende, Menschen 
mit Behinderung oder in Quarantäne können sich bei Pfar-
rer Sebastian Zehme (Telefon: 0177 5668257) melden. Die 
freiwilligen HelferInnen haben einen Ausweis der Aktion 
„Herz zählt!“. Lassen Sie sich diesen bei der Erstbegegnung 
zeigen!

Sie können sich auch an die Kooperationspartner, die Ge-
meinden Priestewitz (Telefon: 03522 51140) und Nünchritz 
(Telefon: 035265 5000), wenden. Bitte haben Sie Verständ-

nis für den Fall, dass wir unsere Kapazitätsgrenze erreicht 
haben sollten und wir für Sie diesen Dienst nicht mehr 
anbieten können. In einem solchen Fall behalten wir uns 
vor, Prioritäten zu setzen. Das Angebot gilt für die Zeit der  
Covid-19-Pandemie. 

Pfarrer Sebastian Zehme

„ zählt!“ ist eine Initiative des Ev.-Luth. Kirchspiels Großenhainer 
Land mit Unterstützung des Diakonischen Werkes Meißen gGmbH

Großenhain ist ... IN ORDNUNG.

Stadtbauhof Großenhain
Freundliche Stadt im Grünen

Foto: Stadtverwaltung
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Absage des Neujahrsempfanges und des Tages des Ehrenamtes

Terminübersicht für das Großenhainer Amtsblatt im Jahr 2021 

Aufgrund der Corona-Pandemie muss die Stadt Großenhain 
den traditionellen Neujahrsempfang des Oberbürgermeis-
ters für die Seniorinnen und Senioren sowie die Veranstal-
tung zum „Tag des Ehrenamtes“ im Januar 2021 leider ab-
sagen. 

„Ich bedauere dies wirklich sehr, zählen beide Termine 
doch in jedem Jahr für mich zu den ersten Höhepunkten 
im städtischen Veranstaltungskalender“, erklärt Oberbür-

germeister Sven Mißbach. „Die gegenwärtige Lage, die ge-
setzlichen Regelungen und unser Verantwortungsgefühl 
verbieten jedoch jedwede Veranstaltungsplanung für den 
Jahresanfang“, begründet das Stadtoberhaupt die bereits 
im November getroffene Entscheidung.  

Ob und wie die beiden Veranstaltungen 2021 – eventuell 
auch in einem anderen Format – stattfinden können, ist 
derzeit offen. 

Auch 2021 soll das Großenhainer Amtsblatt Sie, liebe Le-
serinnen und Leser, wieder regelmäßig über wichtige Be-
kanntmachungen sowie kommunalpolitische Themen 
informieren. Einmal monatlich, in der Regel am letzten 
Mittwoch des Monats, erhalten Sie das Amtsblatt kostenfrei 
in den Briefkasten zugestellt. Die Erscheinungstermine des 
Amtsblattes 2021 (Änderungen vorbehalten) entnehmen 
Sie bitte der Tabelle. Den jeweiligen Redaktionsschluss und 
den nächsten Erscheinungstermin finden Sie immer auch 
im Impressum der aktuellen Amtsblatt-Ausgabe. Eine Ge-
samtübersicht aller Redaktionsschlüsse und Erscheinungs-
termine 2021 erhalten Sie außerdem unter www.grossen-
hain.de in der Rubrik „Großenhainer Amtsblatt“.  

Terminübersicht

* abweichende Terminplanung  
Änderungen und Sonderausgaben vorbehalten.

Zusendungen:

Das Redaktionsteam freut sich immer über Beiträge aus 
den Ortsteilen, den Vereinen, aus den Kindertageseinrich-
tungen, Schulen usw. Bitte prüfen Sie im Vorfeld, ob diese 
Beiträge dem Redaktionsstatut für das Großenhainer Amts-
blatt entsprechen, damit eine Veröffentlichung möglich ist. 
Das Redaktionsstatut finden Sie ebenfalls unter www.gros-
senhain.de in der Rubrik „Großenhainer Amtsblatt“. 

Aus Sicherheitsgründen können Textbeiträge für das 
Großenhainer Amtsblatt nur noch als Bestandteil des 
E-Mail-Textes an: presse@stadt.grossenhain.de oder als 
E-Mail-Anhang in aktuellen Office-Formaten wie *.docx, 
*.xlsx, *.pptx, *.pdf eingesandt werden. Dokumente in al-
ten Formaten wie *.doc, *.xls, *.ppt werden durch die Si-
cherheitseinstellungen der Stadtverwaltung blockiert und 
können so nicht für eine Veröffentlichung redaktionell wei-
terbearbeitet werden. Einsender werden gebeten, dies zu 
beachten.

Zustellung:
Sollten Sie das Großenhainer Amtsblatt mehr als drei Tage 
nach der Veröffentlichung, nicht regelmäßig oder gar nicht 
erhalten, teilen Sie dies bitte der Redaktionsleitung oder 
den Mitarbeiterinnen der Großenhain-Information mit. Der 
beauftragte Zusteller wird darüber informiert, so dass die 
Zustellung danach wieder pünktlich und verlässlich erfol-
gen kann.

Redaktionsleitung Großenhainer Amtsblatt
Stadtverwaltung Großenhain/Pressestelle 
Hauptmarkt 1 · 01558 Großenhain
Telefon: 03522 304-102
E-Mail: presse@stadt.grossenhain.de 

Aus- 
gabe

Kalender- 
woche

Redaktions-
schluss 

(jeweils 12:00 Uhr)

Erschei-
nungstag

01 4 13.01.2021 27.01.2021

02 8 10.02.2021 24.02.2021

03 13 17.03.2021 31.03.2021

04 17 14.04.2021 28.04.2021

05 21 10.05.2021* 26.05.2021

06 26 16.06.2021 30.06.2021

07 30 14.07.2021 28.07.2021

08 34 11.08.2021 25.08.2021

09 39 15.09.2021 29.09.2021

10 43 13.10.2021 27.10.2021

11 47 09.11.2021* 24.11.2021

12 50 01.12.2021* 15.12.2021*
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Sprech- und Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Großenhain an, zwischen 
und nach den Festtagen

Am 24., 29. und 31. Dezember 2020 bleibt das Rathaus Gro-
ßenhain geschlossen. 

Die Zabeltitz-Information ist bis zum 18. Dezember 2020 
telefonisch und elektronisch erreichbar. Im neuen Jahr öff-
net sie ab der zweiten Januarwoche, dienstags von 10:00 
bis 16:00 Uhr. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Großenhain-In-
formation und der Stadtverwaltung stehen am Dienstag, 
22. Dezember 2020, im Rahmen der Sprechzeiten für Bür-
geranfragen zur Verfügung. Bitte informieren Sie sich an 
diesem Tag vor Ihrem Besuch in der Stadtverwaltung, ob 
der von Ihnen gewünschte Ansprechpartner im jeweiligen 
Geschäftsbereich persönlich erreichbar ist. Die Großen-
hain-Information gibt hierzu unter der Telefonnummer: 
03522 304-0 gern Auskunft. 

Am Dienstag, 5. Januar 2021, öffnet die Großenhain-Infor-
mation wieder für den allgmeinen Besucherverkehr, eben-
so die Fachämter. Vorerst bleibt die Öffnung für den allge-
meinen Besucherverkehr auf den Dienstag beschränkt.  
Die gedruckten Abfallkalender des ZAOE sind bis einschließ-
lich 22. Dezember und dann wieder ab dem 5. Januar 2021 
im Rathaus erhältlich. 

Die Öffnung der Großenhain-Information und des Einwoh-
nermeldeamtes am ersten Sonnabend im Monat wird von 
Sonnabend, 2. Januar 2021, auf Sonnabend, 10. Januar 
2021, verlegt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung Großenhain, des Stadtbauhofes und der nachgeord-
neten Einrichtungen wünschen Ihnen und Ihren Familien 
ein frohes Weihnachtsfest und vor allem ein gesundes 
und gutes Jahr 2021.

Hinweise an alle Straßenanlieger 

Die Stadtverwaltung Großenhain erinnert an die Erfüllung 
der Anliegerpflichten, die sich aus der Straßenanlieger- 
satzung ergeben. Diese Satzung kann unter www.grossen-
hain.de in der Rubrik „Stadt/Stadtrecht/Satzungen & Ver-
ordnungen/Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Soziales“ 
eingesehen werden.  

Reinigungspflicht 
Gemäß dieser Satzung sind Gehwege in einer Breite von 
max. 2,50 Metern zu reinigen. Als Gehwege gelten auch 
Flächen am Rande der Fahrbahn in einer Breite von 1,50 
Metern, wenn kein Gehweg vorhanden ist, Flächen am 
Rande von Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Be-
reichen in einer Breite von 1,50 Metern oder Wege, die auf 
der Grundlage der Straßenverkehrsordnung als gemeinsa-
me Fuß- und Radwege ausgeschildert sind. Eigentümer von 
Eckgrundstücken oder Grundstücken, die zwischen zwei 
Straßen liegen, sind zur Reinigung beider Straßen verpflich-
tet.  

Die Reinigung erstreckt sich vor allem auf die Beseitigung 
von Schmutz, Unrat, Unkraut, Laub und anfallenden Gras-
schnitt und schließt das Schnittgerinne ein. Hier erstrecken 
sich die Anliegerpflichten auf die Reinigung von Grünbe-
wuchs und Baumscheiben, wenn diese weder bepflanzt 
noch durch Roste abgedeckt sind. Auch ein eventuell 
zwischen Anliegergrundstück und Gehweg befindlicher 
Zwischenstreifen wird davon eingeschlossen. Des Weite-
ren müssen Eigentümer von Grundstücken entlang von 
öffentlichen Straßen sowie Geh- und Radwegen dafür Sor-
ge tragen, dass von Bäumen, Sträuchern und Hecken keine 
Beeinträchtigungen für den Verkehrsraum ausgehen. Eben-
so dürfen Verkehrs- und Hinweiszeichen, Wegweiser sowie 
Straßennamensschilder nicht verdeckt werden. 

Hierbei gilt es, folgende Hinweise zwingend zu beachten: 
Der Bereich über den Fahrbahnen muss bis mindestens 
4,50 Meter Höhe freigehalten werden. Über Geh- und Rad-
wegen beträgt das freizuhaltende Lichtraumprofil mindes-
tens 2,50 Meter Höhe, damit Fußgänger und Radfahrende 
die öffentlichen Verkehrsflächen entsprechend ihrer Be-
stimmung nutzen können. Büsche und Bäume in der Nähe 
von Straßenlampen müssen so beschnitten sein, dass der 
Lichtaustritt gewährleistet ist und keine Schäden an den 
Beleuchtungskörpern und Freileitungen entstehen. Hecken 
entlang von Geh- und Radwegen müssen so zurückge-
schnitten werden, dass die gesamte Breite dieser Wege von 
den Fußgängern und Radfahrenden genutzt werden kann. 
Gleichzeitig ist es erforderlich, dass Bäume entlang des öf-
fentlichen Verkehrsraumes auf ihre Standsicherheit geprüft 
werden. Mit diesen Maßnahmen tragen Grundstückseigen-
tümer zur Verschönerung des Stadtbildes sowie zur Sicher-
heit aller Verkehrsteilnehmer bei. 

Räum- und Streupflicht
Mit Einzug des Winters erweitern sich die Anliegerpflichten 
auf Räum- und Streupflichten. Der Umfang des Schneeräu-
mens bezieht sich dabei auf Flächen von 1,50 Meter Brei-
te. Diese sind so zu räumen, dass ein Begegnungsverkehr 
möglich ist. Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur 
Fahrbahn in einer Breite von mindestens 1,00 Metern frei-
zuhalten. Die Abflussrinnen sind bei Tauwetter so offenzu-
halten, dass Schmelzwasser ungehindert ablaufen kann. 
Geräumter Schnee oder abtauendes Eis darf dabei nicht in 
Nachbargrundstücke „umgelagert“ werden. Zum Bestreuen 
ist vorrangig abstumpfendes Material wie Sand oder Splitt 
zu verwenden. Das Streuen mit Salz ist verboten. Gehwe-
ge müssen werktags bis 7:30 Uhr und sonn- und feiertags 
bis 8:30 Uhr so geräumt und gestreut sein, dass sie ausrei-
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Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

2021 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa 
zum 76. Mal. Die Stadtverwaltung Großenhain gedenkt am 
Mittwoch, 27. Januar 2021, um 14:30 Uhr, mit einer Kranz-
niederlegung am VVN Denkmal in Großenhain, Mozart- 
allee/Ecke Poststraße, den Millionen Opfern der national- 
sozialistischen Gewaltherrschaft. 

Hintergrund:
Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee 
die letzten Überlebenden des nationalsozialistischen Ver-
nichtungslagers „Auschwitz-Birkenau“ in der Nähe der 
polnischen Stadt Krakau. Allein in diesem Lager wurden 
zwischen 1940 und 1945 mehr als eine Million Menschen 
umgebracht. „Auschwitz“ gilt heute als Symbol für den mil-
lionenfachen Massenmord. Seit 1996 wird in Deutschland 
am 27. Januar offiziell der Opfer des Nationalsozialismus 
gedacht. Der damalige Bundespräsident Roman Herzog 
erklärte diesen Tag zum nationalen Gedenktag, denn: „Die 
Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Gene-
rationen zur Wachsamkeit mahnen.“ 

Hinweis:
Diese Freiluftveranstaltung wird unter Beachtung der ein-
schlägigen Hygiene- und Abstandsregelungen durchge-
führt. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist für alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer unumgänglich.  

chend in einem verkehrssicheren Zustand sind. Bei heftigen 
Schneefall ist bei Bedarf auch wiederholt zu räumen und zu 
streuen. Diese Pflicht endet um 20:00 Uhr.

Stadt kontrolliert Anliegerpflichten 
Die Stadtverwaltung Großenhain kontrolliert den Vollzug 
der Straßenanliegersatzung und kann bei Verstößen ent-
sprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten. Ver-
letzt sich ein Fußgänger oder Radfahrer – etwa aufgrund 

eines ungeräumten oder vereisten Gehweges – kann der 
Grundstückseigentümer dafür vom Geschädigten auch 
haftbar gemacht werden.

Bei Fragen zur Reinigungs-, Räum- und Streupflicht können 
sich Grundstückseigentümer an den Gemeindlichen Voll-
zugsdienst unter Telefon: 03522 304-135 /-136/ -137 wen-
den.

Foto: Stadtverwaltung Großenhain/DS (Archiv)

Großenhain
Freundliche Stadt im Grünen

Großenhain ist ... 
EHRENAMTLICH ENGAGIERT. 

In über 150 Vereinen in der Stadt 
und den Ortsteilen.

info@stadt.grossenhain.de
www.grossenhain.de

Foto: © Coloures-Pic/fotolia.com
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Graffitischäden im Stadtgebiet – Zeugenaufruf

Ein stiller Held des Alltags

Seit geraumer Zeit häufen sich Schmierereien in öffent-
lichen Anlagen im Stadtgebiet. Schaltkästen, Mauern, 
Brücken, Plakate, Papierkörbe, Bänke und jüngst der neu-
gestaltete Spielplatz „Faunhöhe“ - scheinbar nichts ist vor 
diesen sinnlosen Beschädigungen sicher. Die Ermittlung 
und Überführung der Verursacher ist in der Regel auf Zeu-
genhinweise bzw. eindeutige Indizien angewiesen. Einige 
Graffitis (z. B. an Bahntunneln oder Straßenbrücken) lassen 
sich nicht in fünf Minuten erstellen, sondern dauern eine 

gewisse Zeit, wodurch die Tatzeit zunimmt und Zeugen 
wahrscheinlich sind. 
Gemeinsam mit dem Polizeirevier Großenhain richtet die 
Stadt Großenhain erneut einen Aufruf an die Bevölkerung: 
Wer Hinweise (Tatzeiten, Orte, Personen) geben kann, wird 
gebeten, diese dem Polizeirevier Großenhain unter Telefon 
03522 330 mitzuteilen. 

Für sachdienliche Hinweise zur jüngsten Beschädigung des 
Spielplatzes „Faunhöhe“ wird durch die Stadt Großenhain 
eine Belohnung von 500 Euro ausgelobt.

Leider trauen sich viele Menschen nicht, als Zeuge aufzutre-
ten bzw. Hinweise an die Polizei oder Stadt zu geben. Grün-
de sind Angst vor möglichen Repressionen durch die Täter 
oder Unsicherheiten in Bezug auf das weitere Ermittlungs-
verfahren. Anonymen Hinweisen kann die Polizei allerdings 
nur im Ausnahmefall nachgehen. Nichts zu sagen oder zu 
tun ist jedoch der falsche Weg und bedeutet die Kapitula-
tion vor dem Rechtsbruch. Bitte seien Sie mutig und helfen 
Sie mit, Sauberkeit, Ordnung und geschaffene Werte in Gro-
ßenhain zu schützen.  

Es gibt sie noch: Engagierte Menschen, die nicht nur über 
die Dinge reden, die sie stören, sondern handeln und an-
packen. Zu ihnen gehört Benjamin Paul aus Großenhain. 
Seit dem Frühjahr hat es sich der sympathische Großen-
hainer Familienvater zur Aufgabe gemacht, die Stadt sau-
berer zu machen. Anstoß dafür gab ihm sein Hobby, das 
Geocaching, eine Art moderne Schnitzeljagd per Satelli-
tensignalen. Immer wieder sah er bei seinen Streifzügen, 
was andere Zeitgenossen acht- und verantwortungslos am 
Feld- und Wiesenrand zurücklassen. „Es dauert 50.000 Jah-
re bis eine Glasflasche verrottet. Mit etwas Glück ist nach 
50 Jahren von einem „to go-Becher“ nichts mehr zu sehen 
und eine gedankenlos weggeworfene Zigarettenkippe be-
lastet die Umwelt immerhin noch zehn Jahre lang“, zählt  
Benjamin Paul nur einige Beispiele auf. Doch mit Schimpfen 
allein wollte sich der junge Mann nicht abfinden. Wenn er 
mit seinen beiden Kindern in der Stadt unterwegs ist, hat 
Benjamin Paul seit dem Frühjahr auch immer Müllsäcke und 
Handschuhe dabei. Während der kleine Sohn spielt und die 
Tochter im Kinderwagen träumt, sammelt der Papa den 
Müll ein, den Zeitgenossen achtlos wegwerfen. 

Über Geschäftsbereichsleiter Matthias Schmieder nahm 
Benjamin Paul Kontakt zur Stadtverwaltung Großenhain 
auf und organisierte die Abnahme des Mülls durch den 
Stadtbauhof. 17 gut gefüllte Säcke, das sind rund 1,5 Ku-
bikmeter Müll, konnte er dem Bauhof in diesem Jahr schon 
übergeben, der diese wiederum fachgerecht entsorgte. 
Und Benjamin Paul will auch in Zukunft weitermachen. „Ich 
überlege, mir eine Wathose anzuschaffen, um auch aus der 
Röder Unrat fischen zu können. Es gibt so viele stille Hel-
fer, die täglich Gutes tun, die Welt dadurch ein klein wenig 

besser machen und denen ich für ihr Engagement Respekt 
zolle. Es ist schön, meinen Beitrag zu leisten“, sagt der Gro-
ßenhainer und lächelt bescheiden.

Für sein ehrenamtliches Engagement bedankte sich Matth-
ias Schmieder im Namen der Stadt mit einer Familien-Sai-
sonkarte des NaturErlebnisBades. „Es wäre toll, wenn es 
noch mehr Menschen wie Benjamin Paul gäbe. Noch bes-
ser wäre es natürlich, wenn alle ihren Müll ordnungsgemäß 
entsorgen würden und unsere Straßen, Plätze, Wiesen und 
Wälder sauber blieben“, appelliert der Geschäftsbereichslei-
ter für Stadtkultur und Ordnung.  

Foto: Stadtverwaltung Großenhain

Benjamin Paul (r.) freute sich sehr über die Würdigung der Stadt, die 
ihm Matthias Schmieder (l.) überreichte.
Foto: Stadtverwaltung Großenhain/DS
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Tierbestandsmeldung 2021

Informationen des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Oberes Elbtal

Bekanntmachung der Sächsischen 
Tierseuchenkasse (TSK) – Anstalt des 
öffentlichen Rechts -

Sehr geehrte Tierhalter, 
bitte beachten Sie, dass Sie als Tierhalter von Pferden, Rin-
dern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel, Süßwasser-
fischen und Bienen zur Meldung und Beitragszahlung bei 
der Sächsischen Tierseuchenkasse gesetzlich verpflichtet 
sind. 

Die Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tierbestand ist 
Voraussetzung für:
- eine Entschädigung im Tierseuchenfall, 
- die Beteiligung der Tierseuchenkasse an den Kosten für 

die Tierkörperbeseitigung und
- die Gewährung von Beihilfen durch die Tierseuchenkasse. 

Der Tierseuchenkasse bereits bekannte Tierhalter erhalten 
Ende Dezember 2020 einen Meldebogen per Post. Sollte 
dieser bis Mitte Januar 2021 nicht bei Ihnen eingegangen 
sein, melden Sie sich bitte bei der Tierseuchenkasse um Ih-
ren Tierbestand anzugeben. Tierhalter, welche ihre E-Mail- 
Adresse bei der Tierseuchenkasse autorisiert haben, erhal-
ten die Meldeaufforderung per E-Mail.

Auf dem Meldebogen oder per Internet sind die am Stich-
tag 1. Januar 2021 vorhandenen Tiere zu melden. Sie er-

halten daraufhin Ende Februar 2021 den Beitragsbescheid.
Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 23 Abs. 5 des 
Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheits-
gesetz (SächsAGTierGesG) in Verbindung mit der Beitrags-
satzung der Sächsischen Tierseuchenkasse, unabhängig 
davon, ob Sie Tiere im landwirtschaftlichen Bereich oder zu 
privaten Zwecken halten.

Darüber hinaus möchten wir Sie auf Ihre Meldepflicht bei 
dem für Sie zuständigen Veterinäramt hinweisen. 

Bitte unbedingt beachten:
Auf unserer Internetseite erhalten Sie weitere Informatio-
nen zur Melde- und Beitragspflicht, zu Beihilfen der Tierseu-
chenkasse sowie über die Tiergesundheitsdienste. Zudem 
können Sie, als gemeldeter Tierhalter u. a. Ihr Beitragskonto 
(gemeldeter Tierbestand der letzten drei Jahre), erhaltene 
Beihilfen, Befunde sowie eine Übersicht über Ihre bei der 
Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgten Tiere einsehen.  
(Quelle: TSK)

Sächsische Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts
Löwenstraße7a
01099 Dresden
Telefon: 0351 80608-0
Fax: 0351 80608-35 
E-Mail: info@tsk-sachsen.de 
Web: www.tsk-sachsen.de

Abfallkalender 2021 
Wie jedes Jahr steht auch 
in diesem Jahr der neue  
Abfallkalender seit dem  
1. Dezember online zur Ver-

fügung und ist unter dem Button „Abfallbeseitigung/Abfall-
kalender“ zu finden. Mit Eingabe des Wohnortes können die 
Termine für einzelne oder alle Abfallarten in einer Übersicht 
zusammengestellt werden. Wenn gewünscht, lassen sich 
die Termine als iCal-Datei abonnieren oder herunterladen 
und im persönlichen elektronischen Kalender (z. B. MS Out-
look) integrieren. Beim Betätigen des Download-Buttons er-
scheint dazu eine kurze Anleitung. Weiterhin ist es möglich, 
sich alle Termine der Weihnachtsbaum- und Schadstoff- 
entsorgung in Wohnungsnähe anzeigen zu lassen. Sind 
Wohnort und Straße eingetragen, Abfallart und Entfernung 
ausgewählt, wird eine Karte mit allen im festgelegten Be-
reich befindlichen Abgabemöglichkeiten sichtbar. Diese 
sind mit Adresse und Terminen hinterlegt.

Die Anlieferung von Sperrmüll auf einem ZAOE-Wertstoff-
hof ist mit Abgabe der Sperrmüllkarte weiterhin möglich. 
Diese kann bequem am Rechner ausgefüllt und ausge-
druckt werden. Sie ist unter dem Button „Abfallberatung/
Formulare“ zu finden. 

Die gedruckten Abfallkalender liegen bei den Stadt- und 
Gemeindeverwaltungen, in der Geschäftsstelle und auf den 
Wertstoffhöfen des ZAOE bereit. Die Stellen sind unter dem 
Button „Abfallberatung/Ausgabestellen Abfallkalender“ 
veröffentlicht. Ein Versand an alle Haushalte erfolgt nicht 
mehr.

Fragen zur Gelben Tonne?
Verantwortlich für die Ausstellung der Behälter:
Landkreis Meißen: Region Riesa-Großenhain
Firma REMONDIS, Telefon 035248 83642, 
E-Mail: dispo-elbe-roeder@remondis.de

Abfallentsorgung im Winter
Im Winter und bei frostigen Temperaturen können Abfäl-
le im Behälter festfrieren. Deshalb sollten diese nicht lose 
in den Abfallbehälter gelangen. Die Restabfälle können in 
festverschlossene Kunststofftüten entsorgt werden. Bioab-
fälle dürfen so nicht entsorgt werden: Diese sollte in Zei-
tungspapier eingewickelt werden. Bitte keine Kunststofftü-
ten, auch keine biologisch abbaubaren Tüten verwenden. 
Papiertaschentücher, Papierservietten, Küchenkrepppapier 
und Eierkartons aus Pappe können auch in die Biotonne 
– sie saugen zusätzlich die Feuchtigkeit auf. Der Bioabfall 
sollte nicht zusätzlich gepresst oder gedrückt werden. Ge-
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gen Anfrieren des Deckels kann Pappe dazwischen gelegt 
werden. Wenn die Möglichkeit besteht, sollten die Abfallbe-
hälter möglichst frostfrei, zum Beispiel in der Garage oder 
unter dem Vordach, aufbewahrt und erst am Tag der Abfuhr 
bereitgestellt werden.  
Ein Abfallbehälter mit festgefrorenem Inhalt kann oftmals 
nicht vollständig geleert werden. Durch verstärktes Rütteln 
des Behälters am Müllfahrzeug kann dieser reißen. Wer si-
cher gehen will, dass sein Behälter problemlos geleert wer-
den kann, sollte kurz vor der Leerung prüfen, ob der Inhalt 
locker darin liegt. Falls nicht, sollte er von der Behälterwand 
gelöst werden. Den Müllwerkern ist dies aus zeitlichen 
Gründen nicht möglich. Weiterhin sollte beachtet werden, 
dass keine heiße Asche in den Restabfallbehälter gehört. 
Die Asche muss ausgekühlt sein und in einem geschlosse-
nen Behälter oder in einer Tüte entsorgt werden. Lose Asche 
haftet am Behälter an und beschädigt diese in Verbindung 
mit Wasser. Das führt dann ebenfalls dazu, dass der Behälter 
sich nicht vollständig entleeren lässt. Bei Beschädigung der 
Behälter durch falsches Befüllen haftet grundsätzlich der 
Nutzer. Eine gebührenfreie Nachholung der Leerung oder 
Gebührenminderung bei unvollständig entleerten Behäl-
tern ist satzungsrechtlich nicht möglich.

Schnee und Eisglätte können allen Verkehrsteilnehmern 
extreme Schwierigkeiten bereiten und das öffentliche Le-
ben teilweise lahmlegen. Dann sind wenig geräumte und 
gestreute Straßen, nicht ausreichend geräumte Neben- und 
Anwohnerstraßen, spiegelglatte steilere Straßen, zu eng 
geräumte Fahrspuren für das Entsorgungsfahrzeug an der 
Tagesordnung. Hier ein paar Tipps, wenn die Abfallentsor-
gung dann zeitweise nicht mehr funktionieren kann:

Tipp 1: Gibt es jedes Jahr witterungsbedingte Probleme we-

gen der Wohnlage, lieber gleich einen zusätzlichen Restab-
fallbehälter als Reserve nutzen.

Tipp 2: Bei vollen Restabfallbehältern können zusätzlich 
ZAOE-Restabfallsäcke verwendet werden. Diese sind gegen 
eine Gebühr bei allen Stadt- und Gemeindeverwaltungen, 
auf den ZAOE-Wertstoffhöfen, Umladestationen und in der 
Geschäftsstelle des Verbandes erhältlich. Die Abholung ist 
mit dem Erwerb der Säcke bereits abgegolten. Bei wieder 
funktionierender Müllabfuhr können diese Säcke neben 
den Restabfallbehältern am Entleerungstag bereitgestellt 
werden.

Tipp 3: Papierbehälter und die Gelben Säcke sollten im 
Grundstück so lange zwischengelagert werden, bis sich die 
Verkehrsbedingungen wieder entspannt haben. Bei fehlen-
dem Platz können Papier und Pappen notfalls auch auf dem 
Wertstoffhof abgegeben werden.

Tipp 4: Im Falle von unzureichend beräumten Nebenstra-
ßen können die Rest- und Bioabfallbehälter auch an die 
nächste beräumte Hauptstraße gestellt werden.

Die Anwohner sollten sich zudem auf den Internetseiten 
des Verbandes unter www.zaoe.de oder in der Tagespresse 
informieren. (Quelle: ZAOE)

Geschäftsstelle des ZAOE
Telefon: 0351 4040450
E-Mail: info@zaoe.de
Web: www.zaoe.de 

ORTSTEIL-NACHRICHTEN
Informationen des Abwasserzweckverbandes Röderaue

† i

Jahresablesung Brunnen-, Garten-, Poolzähler sowie Zähler 
für Regenwasserzisternen und Viehhaltung
Alle oben näher bezeichneten privaten Messeinrichtun-
gen müssen zum Jahresende wieder abgelesen werden. Im 
gesamten Gebiet der Altgemeinde Zabeltitz hat der TWZV 
„Pfeifholz“ Ablesekarten verschickt, auf denen auch die vor-
handenen Zweitzähler angegeben werden konnten.

ACHTUNG: Bei Trinkwasseruhren mit Funkablesung haben 
Sie keine Ablesekarte erhalten und müssen die Zweitzähler 
eigenständig an den AZV Röderaue melden.

Eine Meldung direkt an den AZV erledigen Sie möglichst bis 
zum 8. Januar 2021 auf folgendem Weg: 

- telefonisch unter: 035263 65615 und 65616
- per E-Mail an: azv@roederaue.de 
- unter Abruf des Formulars auf www.azv-roederaue.de

Der späteste Termin für die Rückmeldung ist der 20. Januar 
2021. Danach eingehende Anträge werden laut § 43 Absatz 4 

Abwassersatzung nicht mehr berücksichtigt.

Gemäß § 34 der Mess- und Eichverordnung (MessEV) beträgt 
die Eichfrist für Kaltwasserzähler sechs Jahre. Bitte prüfen Sie 
anhand des am Zähler angebrachten Eichsiegels, ob Ihr Zäh-
ler gewechselt werden muss. (Bsp. Ablauf der Eichfrist 2020 
 Wechsel bis 31. März 2021). Der Wechsel ist dem AZV an-
zuzeigen.

Absetzmengen von Zwischenzählern mit abgelaufener Ei-
chung werden nicht mehr berücksichtigt!

Schließzeit zum Jahreswechsel
Die Geschäftsstelle des AZV Röderaue bleibt in der Zeit vom 
24. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021 geschlossen. Bei drin-
genden technischen Problemen wenden Sie sich bitte an den 
Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 0172 7358534.

Wir wünschen unseren Kunden besinnliche Weihnachtsfeier-
tage und für das kommende Jahr alles Gute.
Ihr Abwasserzweckverband Röderaue
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Schnelles Internet: ENSO NETZ zieht positive Bilanz für 2020

Das Jahr 2020 werden wir alle 
wohl so schnell nicht vergessen. 
Eine Pandemie zwingt uns zu Kon-
taktbeschränkungen sowohl im 

privaten als auch im beruflichen Bereich. Der vermehrte 
Datenaustausch via Homeoffice sowie Telefon- bzw. Vi-
deo-Konferenzen zeigte und zeigt uns, dass viele Regionen 
noch immer arg hinterherhängen, was den Ausbau und 
die Verfügbarkeit schneller Internet-Verbindungen angeht. 
Besser aufgestellt ist dabei in Kürze Großenhain, wenn die 
Breitbanderschließung der Ortsteile im kommenden Jahr 
abgeschlossen sein wird. 

Als Leiter des Regionalbereichs Großenhain bei ENSO NETZ 
ist Tilo Kadner für den Glasfaserausbau verantwortlich, den 
das Unternehmen gemeinsam mit den vertraglich gebun-
denen Baufirmen stemmt. Für das Jahr 2020 zieht er aus 
Sicht des „Bauherrn“ ein positives Fazit – trotz Corona. „Ins-
gesamt sind nun 10 von 18 Orten tiefbauseitig fertigstellt, 
das heißt die Breitbandtrassen sind dort verlegt, der Tief-
bau ist abgeschlossen. Die erforderlichen Breitbandtrassen 
zur inneren Erschließung sind in der Gesamtbetrachtung 
bereits zu rund 80 Prozent fertiggestellt.“ Auch in Sachen 
Hausanschlüsse ist man sehr gut vorangekommen: Bereits 
85 Prozent der zu bauenden Hausanschlüsse wurden reali-
siert. 

„Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Das Corona-
virus und die damit notwendigen Maßnahmen bestimmen 
unseren Alltag mittlerweile maßgeblich. Gerade deshalb 
haben wir mit unseren Partnern auch dieses Jahr wieder un-
ser Bestes gegeben und die Arbeiten an einem modernen 
Glasfasernetz vorangetrieben. Uns ist es gelungen, trotz 
zahlreicher Einschränkungen, den geplanten Baufortschritt 
zu halten“, weiß Tilo Kadner. Kürzlich konnte mit der letzten 
Baustufe von 19 Außerortserschließungen begonnen wer-
den. Aktuell laufen die Arbeiten zwischen Skäßchen und 
Krauschütz. Im neuen Jahr beginnt im Januar in Krauschütz 
die letzte der 18 Innerortserschließungen. 
„In den teilweise sehr schweren Monaten, die wir dieses Jahr 
erlebt haben und noch erleben, zeigte und zeigt sich, wie 
wichtig ein schneller und stabiler Internetzugang sowohl 
für gewerbliche als auch private Nutzer ist, um Homeoffice, 
Homeschooling sowie Kontakte zu Kollegen, Familie oder 
Freunden über Videotelefonie von Zuhause aus zu ermög-
lichen“, sagt der Regionalbereichsleiter und ergänzt: „Mitt-
lerweile ist das Glasfasernetz in sechs Ortslagen verfügbar, 
etwa 30 Prozent der Kunden im Ausbaugebiet könnten 
das schnelle Internet nutzen. Nächstes Jahr werden wir die 
Arbeiten in den übrigen Ortslagen zügig fertigstellen.“ Im 
Frühjahr kann das Glasfasernetz in weiteren sechs Ortsla-
gen genutzt werden. Spätestens im September 2021 ist das 
schnelle Internet in allen Ortslagen im Ausbaugebiet ver-
fügbar.

Tilo Kadner weiß, dass die Baumaßnahmen in diesem Jahr 
nicht nur auf große Freude gestoßen sind. Aber er hofft, mit 
dem guten (Zwischen-)Ergebnis überzeugen zu können. 
„Mir ist es wichtig, an dieser Stelle zum Jahresende noch 
einmal ein herzliches DANKE an alle Beteiligten, aber auch 
an alle von den Baumaßnahmen Betroffenen zu richten und 
mich für das letztlich immer doch vorhandene Verständnis 
für die Belastungen zu bedanken. Im Namen aller Partner 
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünsche ich Ihnen 
eine frohe, besinnliche und vor allem gesunde Weihnachts-
zeit.“ (Quelle: ENSO)

Lenard Benndorf und Christian von Neuhoff von der ENSO NETZ 
besprechen die Baumaßnahmen für 2021 . 
Foto: ENSO NETZ/Koitsch

Großenhain ist ... OLYMPIAREIF.

Sportpark im Bürgerzentrum Husarenviertel Großenhain
Freundliche Stadt im Grünen

Foto: Stadtverwaltung
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Der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Großen-
hain, Herr Dr. Sven Mißbach, gratuliert auf diesem Wege 
allen Geburtstagskindern, die im Monat Januar ihren 80., 
85., 90., 95., 100. und jeden weiteren Geburtstag feiern 
sowie allen Ehejubilaren, die gemeinsam die Diaman-
tene oder Eiserne Hochzeit begehen, sehr herzlich und 
wünscht den Jubilaren alles Gute, Gesundheit und Wohl-
ergehen!  
Wenn auch Sie, liebe Leserin und lieber Leser, demnächst 
ein Alters- oder Ehejubiläum begehen oder das Jubiläum 
eines Familienangehörigen gern ins Großenhainer Amts-
blatt aufnehmen lassen möchten, so benötigt die Stadtver-
waltung dafür eine schriftliche Einverständniserklärung des 
Jubilars. 

Sie erhalten diese als Vorlage zum Ausfüllen in der Großen-
hain-Information, der Zabeltitz-Information, im Einwoh-

nermeldeamt und unter www.
grossenhain.de. Möglich sind Ver-
öffentlichungen des 80., 85., 90., 
95. und ab dem 100. Geburts-
tag bzw. Jubiläen der Diamantenen 
oder Eisernen Hochzeit.

Besuche von Jubilaren 
Bedingt durch die Corona-Pandemie können 
der Oberbürgermeister sowie Vertreter des Stadt-
rates, der Ortschaftsräte und der Stadtverwaltung derzeit 
leider keine persönlichen Glückwünsche zum Geburtstags- 
oder Ehejubiläum überbringen. Diese schöne Tradition 
wird wieder aufgenommen, sobald das Infektionsgesche-
hen es gestattet. 

† i

JUBILÄEN IM MONAT
Januar 2021
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NACHRICHTEN AUS DER WIRTSCHAFT
Buchungsstart für SCHAU REIN! – Woche der offenen Unternehmen 
Sachsen

Ab dem 11. Januar 2021 können sich 
Schülerinnen und Schüler wieder zur 
SCHAU REIN! - Woche der offenen  
Unternehmen Sachsen unter www.
schau-rein-sachsen.de anmelden. Die 

sachsenweite Initiative bietet vom 8. bis 13. März 2021 
Schülern ab der 7. Klasse der Oberschulen, der Gymnasien 
und Förderschulen die Möglichkeit, Einblicke in den Ar-
beitsalltag von über 210 Unternehmen und Institutionen 
aus dem Landkreis Meißen zu gewinnen und sich frühzeitig 
über Ausbildungs- und Studienangebote sowie berufliche 
Perspektiven in der Region zu informieren. Vielfältige An-
gebote, wie Betriebsbesichtigungen, Technikvorführungen 
oder die Herstellung kleiner Werkstücke geben ihnen die 
Gelegenheit herauszufinden, welche Arbeitsabläufe und 
Tätigkeiten sie in ihrem Wunschberuf erwarten und ob die-
se den eigenen Interessen und Stärken entsprechen. Ge-
schäftsführer, Mitarbeiter und Auszubildende geben dabei 
gern Auskunft über Anforderungen und Voraussetzungen 
für den jeweiligen Beruf.

Für einzelne Kommunen des Landkreises Meißen werden 
SCHAU REIN! - Tage (siehe Internetlinks in Infobox) angebo-
ten, so dass die Schülerinnen und Schüler mehrere Berufs-
bilder auch in ihrem Heimatort erkunden können. Nach den 
Weihnachtsferien werden an alle Schülergruppen SCHAU-
REIN! – Magazine verteilt, in denen sie die Angebote im 

Landkreis Meißen und zu den SCHAU REIN! - Tagen sowie 
zahlreiche zusätzliche Informationen rund um die SCHAU 
REIN! – Woche finden. (Quelle: WRM GmbH)

08.03.2021 SCHAU REIN!-Tag
in Riesa

www.t1p.de/Rie-2021

08.03.2021 SCHAU REIN!-Tag
in Lommatzsch

www.t1p.de/Lom-2021

09.03.2021 SCHAU REIN!-Tag
in Ebersbach

www.t1p.de/Ebe-2021

09.03.2021 SCHAU REIN!-Tag 
in Großenhain

www.t1p.de/Grh-2021

09.03.2021 SCHAU REIN!-Tag
in Gröditz

www.t1p.de/Groe-
2021

10.03.2021 SCHAU REIN!-Tag
in Klipphausen

www.t1p.de/Klip-2021

10.03.2021 SCHAU REIN!-Tag
in Meißen

www.t1p.de/Mei-2021

10.03.2021 SCHAU REIN!-Tag
in Nossen

www.t1p.de/Nos-2021

11.03.2021 SCHAU REIN!-Tag
in Radeburg 

www.t1p.de/Rbg-2021

11.03.2021 BiT Coswig/Rade-
beul

www.t1p.de/BIT-2021
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STÄDTISCHE MUSEEN
Museumsprogramm im Dezember

Museum Alte Lateinschule 
Aufgrund der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung des 
Freistaats Sachsen bleiben die Museen vorerst geschlossen. 
Bitte informieren Sie sich tagesaktuell in der Presse, unter 
www.museen-grossenhain.de oder 03522 304-174 über die 
geltenden Regelungen und das Museumsprogramm.

Die Arbeit geht weiter – Neuerwerbungen im November
Auch wenn die Museen für den Besucherverkehr geschlos-
sen sind, geht die Arbeit hinter den Kulissen unvermindert 
weiter. Zu den dringlichsten Aufgaben gehört es, die noch 
unerschlossenen Sammlungsbestände zu inventarisieren. 
Aktuell werden Material aus der ehemaligen Textima sowie 
der Nachlass des ehemaligen Großenhainer Pfarrers Horst 
Kunze (1910–1994) bearbeitet. Nur so kann das historische 
Erbe der Stadt gesichert und der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden. Im letzten Jahr waren es über 1.500 Ob-
jekte und dank vieler Großenhainer und auswärtiger Bürger 
kommen immer wieder neue Erwerbungen hinzu.

Im November verzeichnete das Museum zwei besonde-
re Neuzugänge. Vor über 100 Jahren diente Arno Rastig 
(1890–1971) als stolzer Unteroffizier im Großenhainer Hus-
arenregiment. Fünfzig Jahre nach seinem Tod übergab die 
Enkelin seine goldverzierte Uniformjacke (Attila) als Dauer-
leihgabe dem Museum. In der letzten Weihnachtsausstel-
lung waren die wunderbaren Holzfiguren des Lehrers und 
Holzkünstlers Karl Max Dittmann (1903–1982) im Museum 
zu sehen. Jetzt konnten gleich 20 Originale (es gibt auch 
viele „Fälschungen“) für die Sammlung erworben werden. 

Passend zur Jahreszeit befinden sich darunter drei musi-
zierende Engel, ein Räuchermann, vier Gabenbringer und 
ein Miniatur-Weihnachtsmann. Frohe Weihnachten und ein 
baldiges Wiedersehen im neuen Jahr!

Öffnungszeiten des Museums Alte Lateinschule
Dienstag – Freitag 09:30 – 16:00 Uhr
Sonntag  14:00 – 18:00 Uhr

Kirchplatz 4 · 01558 Großenhain
Telefon: 03522 304 173 oder 304 174
E-Mail: museum@stadt.grossenhain.de
Web: www.museum-grossenhain.de 

Bauernmuseum Zabeltitz
Vom 1. November bis zum 31. März 2021 ist das Bauern-
museum Zabeltitz geschlossen. Gruppenbesuche sind, so-
fern gesetzlich gestattet, nach Vereinbarung auch während 
der Schließzeit möglich. Anfragen nehmen wir gern unter  
Telefon: 03522 304-174 oder per E-Mail an: museum@stadt.
grossenhain.de entgegen. 

OT Zabeltitz · Hauptstraße 54 · 01561 Großenhain
Telefon: 03522 304 173 oder 304 174
E-Mail: museum@stadt.grossenhain.de
Web: www.museum-grossenhain.de

Mehr Informationen finden Sie auch unter 
www.museum-grossenhain.de.

Großenhain ist ... FILMREIF.

Kinospaß und mehr in der Filmgalerie Großenhain
Freundliche Stadt im Grünen

www.fi lmgalerie-grossenhain.de

Foto: Diana Schulze

AZ_2sp_GRH_FILMREIF.indd   1 08.03.2014   15:24:04

Foto: Museum Alte Lateinschule/JSF

Foto: Museum Alte Lateinschule/JSF
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KARL-PREUSKER-BÜCHEREI
Buchtipp & Veranstaltungen

Holly Hepburn: 
Herzklopfen in der kleinen Keksbäcke-
rei
Willkommen in der süßesten Keksbäcke-
rei Englands! Seit sie denken können, 
verbindet die besten Freundinnen Cat 
und Sadie ein gemeinsamer Traum – 
eine eigene Keksbäckerei. Als in ihrem 
Heimatstädtchen ein kleiner Laden frei 
wird, zögern sie nicht lange: Cat hat ge-
rade ihren Job als Sterneköchin in Paris 
an den Nagel gehängt und Single-Mama 
Sadie braucht Ablenkung von ihrem ge-
brochenen Herzen. Und schon bald holt 
Cat duftende Plätzchen aus dem Ofen, 
die Sadie mit buntem Zuckerguss ver-
ziert. Doch die Inhaberin der französi-
schen Patisserie nebenan fürchtet Kon-

kurrenz und legt den beiden allerhand Steine in den Weg. 
Zum Glück können die beiden immer auf Jaren zählen, den 
gut aussehenden Besitzer des Pfannkuchen-Restaurants 
gegenüber. Und dann ist da noch der Bienenzüchter Adam, 
der die Keksbäckerei mit Honig versorgt ...  schönste Unter-
haltung zum Verlieben und Wohlfühlen.

Aktuelle Ausstellung
„Am Wegesrand entdeckt“ – Ausstellung mit Bildern des 
Großenhainer Hobbyfotografen Konrad Bittner

Kinder- und Jugendbibliothek
In der Kinder- und Jugendbibliothek der Karl-Preusker-Bü-
cherei warten viele schöne Kinder- und Jugendbücher auf 
lesehungrige und wissensdurstige Lesemäuse.

Bibo-on – die digitale Bibliothek
Der vielfältige Medienbestand der Karl-Preusker-Bücherei 
wurde um digitale eMedien erweitert. Angemeldete Leser 
ab 16 Jahren können eBooks, eAudios und ePapers auslei-
hen. Die persönlichen Zugangsdaten und weiterführende 
Informationen über den zusätzlichen Service erhalten Inte-
ressierte in der Karl-Preusker-Bücherei.

Die Karl-Preusker-Bücherei wünscht allen Leserinnen und 
Lesern sowie ihren Familien eine besinnliche Weihnachts-
zeit und für das neue Jahr viel Zuversicht, Gesundheit und 
schöne Lesefreuden!  
Wer für die ruhigen Stunden in der Weihnachtszeit noch 
schöne Lektüre stapeln möchte, der hat noch bis Freitag, 
18. Dezember 2020, in der Karl-Preusker-Bücherei die Mög-
lichkeit, sich neue Romane, Sachbücher, CDs, DVDs und 
Spiele auszuleihen. Am Montag, 4. Januar 2021, begrüßt 
die Bücherei ihre Leser wieder mit ihrem vielfältigen Ange-
bot an Büchern, CDs, DVDs, Spielen und eBooks.

Öffnungszeiten:
Montag 13:00–18:00 Uhr
Dienstag 10:00–18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 13:00–18:00 Uhr
Freitag 10:00–18:00 Uhr

Neumarkt 1a · 01558 Großenhain
Telefon: 03522 502585
E-Mail: kontakt@buecherei-grossenhain.de
Web: www.buecherei-grossenhain.de

Quelle: 
Penguin

† i

TERMINE & VERANSTALTUNGEN
Aus den Veranstaltungskalendern Dezember 2020 / Januar 2021 (Auszüge)

Aufgrund der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung des 
Freistaates Sachsen müssen leider alle Veranstaltungen ent-
fallen. Ob geplante Veranstaltungen im Januar stattfinden 
können, stand zum Redaktionsschluss dieser Amtsblatt-Aus-
gabe noch nicht fest.  

Die Mitarbeiterinnen der Begegnungsstätte wünschen 
Ihnen gute Gesundheit, ein schönes Weihnachtsfest und 
einen guten Jahreswechsel  in ein gesundes und frohes 
Jahr 2021.

Alleegäßchen 1 · 01558 Großenhain
Telefon: 03522 38182

Begegnungsstätte 
der Stadtverwaltung 
Großenhain 
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Aufgrund der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung des 
Freistaates Sachsen müssen leider alle Veranstaltungen 
entfallen. Ob geplante Veranstaltungen im Januar statt-
finden können, stand zum Redaktionsschluss dieser Amts-
blatt-Ausgabe noch nicht fest. 
 
Hinweis:
Ticketbuchungen können per E-Mail unter: bestellung@
kulturzentrum-grossenhain.de, telefonisch unter: 03522 
505555 sowie online oder in der Kasse am Schloss erfolgen. 
Bitte beachten Sie aktuelle Informationen und Program-
mankündigungen auf der Homepage unter www.kultur-
zentrum-grossenhain.de und in den örtlichen Medien. Seit 

dem 9. November 2020 gelten eingeschränkte Öffnungs-
zeiten der „Kasse am Schloss“:

Montag/Dienstag/Donnerstag:  10:00 – 12:00 Uhr 
 13:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch & Freitag:   geschlossen

Filmgalerie Großenhain
Die Filmgalerie Großenhain hat seit dem 2. November 2020 
geschlossen. 

Palais Zabeltitz
Das Palais-Café in Zabeltitz ist seit dem 22. Oktober 2020 
geschlossen.

Schlossplatz 1 · 01558 Großenhain
Telefon: 03522 5055-58 oder -55
E-Mail: kulturzentrum@grossenhain.de
Web: www.kulturzentrum-grossenhain.de

Kulturzentrum 
Großenhain GmbH

Sprechtag der Friedensrichterin

† i
BERATUNGS- UND SERVICEANGBOTE
Sprechtage und Öffnungszeiten

Auf Grund der derzeitigen Corona-Situation fallen die 
Sprechzeiten der Friedensrichterin im Rathaus Großenhain 
bis auf Weiteres aus. 

Bei dringenden Angelegenheiten erreichen Sie die Frie-
densrichterin, Renate Harenburg, unter
Telefon: 03522 6195555 oder per E-Mail an: renate-haren-
burg@t-online.de. Änderungen vorbehalten!

Soziokulturelles 
Zentrum Alberttreff

Aufgrund der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung des 
Freistaates Sachsen müssen leider alle Veranstaltungen 
entfallen. Ob geplante Veranstaltungen im Januar statt-

finden können, stand zum Redaktionsschluss dieser Amts-
blatt-Ausgabe noch nicht fest

Am Marstall 1 · 01558 Großenhain
Telefon: 03522 502569
E-Mail: info@alberttreff.de
Web: www.skz-alberttreff.de

Sprechtag der gesetzlichen Rentenversicherung im Rathaus Großenhain

Die Deutsche Rentenversi-
cherung hat mit Unterstüt-
zung der Großen Kreisstadt 
Großenhain eine Videobe-

ratungsstelle im Rathaus Großenhain eröffnet. Bei dieser 
neuen Form der Beratung können sich Versicherte – nach 
vorheriger Terminvereinbarung – in einem Pilotprojekt per 
Videoschaltung von Mitarbeitern der Deutschen Renten-
versicherung in Fragen zur gesetzlichen Rente, Rehabilita-
tion und Prävention kostenfrei beraten lassen. Die Videobe-
ratungen finden dienstags von 15:00 bis 18:00 Uhr statt. Die 

letzte Videoberatung der Deutschen Rentenversicherung 
in diesem Jahr wird am 22. Dezember 2020 durchgeführt. 

Interessierte Bürger können über das kostenlose Ser-
vice-Telefon Termine hierfür vereinbaren. Zur Beratung 
mitzubringen sind: Ein gültiges Personaldokument wie Per-
sonalausweis oder Reisepass. Terminvereinbarungen sind 
derzeit nur telefonisch über das kostenlose Service-Telefon 
(Montag bis Donnerstag von 07:30 bis 19:30 Uhr und Frei-
tag von 07:30 bis 15:30 Uhr) unter Telefon: 0800 1000 48090 
möglich.
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Sprechtag der anwaltlichen Beratung im Rathaus Großenhain

Hinweis:
Ob eine anwaltliche Beratung im Januar 2021 möglich sein 
wird, stand zum Redaktionsschluss dieser Amtsblatt-Aus-
gabe noch nicht fest. Bitte informieren Sie sich dazu bei 
Bedarf in der Großenhain-Information im Rathaus unter Te-
lefon 03522 304-0. 
Jeden Donnerstag, außer an Feiertagen, findet von 16:00 
bis 18:00 Uhr im Rathaus Großenhain, Hauptmarkt 1, Zim-

mer 0.14 (Erdgeschoss, Eingang Sparkasse), ein Sprechtag 
der anwaltlichen Beratung statt. Ein Berechtigungsschein 
des Amtsgerichtes ist nicht erforderlich. Die Bürger sollten 
jedoch in der Beratungsstelle kurz Auskunft über ihre Ein-
kommens- und Vermögenssituation geben können. Hierzu 
sollten sie vorhandene Nachweise, wie z. B. Bewilligungsbe-
scheid über Hartz-IV, Arbeitslosengeldbescheid oder Ähn- 
liches mitbringen.

Beratungen der Verbraucherzentrale und Energieberatung im Rathaus Großenhain

Jeden dritten Dienstag im Monat, au-
ßer an Feiertagen, bietet die Verbrau-
cherzentrale Sachsen e. V. von 10:00 
bis 16:00 Uhr im Rathaus Großenhain, 
Hauptmarkt 1, Sitzungssaal (2. OG) 

wieder ihre Beratungen an. Angeboten werden Beratungen 
zu verbraucherrechtlichen Themen, wie zum Beispiel bei 
Problemen mit Telefonverträgen oder Energieversorgern, 
mit Reklamationen und unberechtigten Mahnungen sowie 

Rechnungen, aber auch zum Reiserecht und vielem mehr. 
Eine vorherige telefonische Anmeldung und die Beachtung 
der geltenden Kontakt- und Sicherheitsstandards sind zwin-
gend erforderlich. Die Beratungen sind kostenpflichtig. Die 
Entgeltübersicht finden Sie im Internet unter: www.verbrau-
cherzentrale-sachsen.de. Die Voranmeldung ist möglich un-
ter Telefon: 03521 4766770 oder über die zentrale Termin-
nummer: 0341 6962929. 

Jeden vierten Dienstag im Monat, außer 
an Feiertagen, bietet die Verbraucherzen-
trale Sachsen e. V. eine Energieberatung 
von 13:30 bis 17:15 Uhr im Rathaus Gro-
ßenhain, Hauptmarkt 1, Zimmer 10 (1.OG) 
an. Im Rahmen der Energieberatung kön-
nen insbesondere Fragen zur Heizkosten-
abrechnung aber auch zur energetischen 
Sanierung und Fördermöglichkeiten 

gestellt werden. Eine telefonische Voranmeldung für die 
Beratungen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 
809802400 ist erforderlich.
Die Energieberatung hat außerdem das Angebot der On-
line-Vorträge in den Zeiten der Corona-Krise stark ausge-
baut. Die Teilnahme ist bequem von zu Hause aus möglich 

und für Sie kostenlos. Information zu den online-Angebo-
ten finden Sie unter: https://verbraucherzentrale-energie-
beratung.de/

Hinweise:
Um die Wiederaufnahme der Energieberatung vor Ort mög-
lichst sicher zu gestalten, gelten bestimmte Regelungen. 
Persönliche Beratungen finden nur nach vorheriger Termin-
vereinbarung statt. Ein Schutz-, Hygiene- und Dokumenta-
tionskonzept gewährleistet den Schutz von Verbrauchern 
und Beratern sowie die Möglichkeit der Nachverfolgung 
von Infektionsketten. Es gelten die allgemeinen Kontakt- 
und Sicherheitsstandards, die von Behörden erlassen wur-
den – auch bei Terminen in den eigenen vier Wänden.
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Sprechzeiten und Öffnungszeiten der 
Stadtverwaltung Großenhain
Bitte beachten Sie geänderte Sprech- und Öffnungszei-
ten aufgrund des Infektionsgeschehens und gesetzlicher 
Bestimmungen. 
Montag, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag 09:00–12:00 Uhr
Dienstag  13:30–18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 13:30–16:00 Uhr

Telefon: 03522 304 0
E-Mail: stadtverwaltung@grossenhain.de

Sprechzeiten Einwohnermeldeamt
Montag, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag 09:00–12:00 Uhr
Dienstag  13:30–18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 13:30–16:00 Uhr
jeden 1. Sonnabend im Monat  09:00–12:00 Uhr

Sprechzeiten Stadtarchiv Großenhain
Montag und Mittwoch geschlossen
Dienstag, Donnerstag, Freitag 09:00–12:00 Uhr
Dienstag 13:30–18:00 Uhr
Donnerstag 13:30–16:00 Uhr

Sprechzeiten Großenhain-Information
Montag bis Freitag 09:00–12:00 Uhr
Montag und Donnerstag 13:30–16:00 Uhr
Dienstag  13:30–18:00 Uhr
jeden 1. Sonnabend im Monat  09:00–12:00 Uhr

Hauptmarkt 1 · 01558 Großenhain
Telefon: 03522 304 0

Sprechzeiten Zabeltitz-Information
November 2020 bis März 2021
Montag, Mittwoch, Sonnabend geschlossen
Dienstag, Donnerstag, Freitag 10:00 – 12:00 Uhr
 und 13:00 – 17:00 Uhr
Sonn- und Feiertag  12:00 – 17:00 Uhr

Zabeltitz-Information
Zabeltitz   •  Am Park 1 • 01561 Großenhain
Telefon: 03522 304 277 •  Fax: 03522 304 29276
E-Mail: zabeltitz@stadt.grossenhain.de

Erreichbarkeit des Abwasserzweck-
verbandes „GKA Großenhain“

AZV „GKA Großenhain”
Skassaer Straße 50 • 01558 Großenhain
Rufbereitschaft Abwasserzweckverband: Mobil: 0172 3513091
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Frohe Weihnachten
Gesünder leben

Kälte, Nässe und grassierende Viren: Die kühle Jahreszeit 
verlangt dem Körper viel ab und kann die Vitaminreserven 
und die natürlichen Abwehrkräfte schnell erschöpfen. Da 
ist es wichtig, rechtzeitig gezielt gegenzusteuern. Diese 
Dringlichkeit haben viele Deutsche erkannt. 36 Prozent 
sind sich der besonderen Bedeutung ihres Immunsystems 
aufgrund der Corona-Pandemie stärker bewusst als zuvor. 
Das ergibt eine aktuelle Umfrage des Fruit Juice Science 
Centre, dem Gesundheitsinformationszentrum für Frucht-
säfte.

Orangensaft liefert wichtige Bioaktivstoffe
„Allerdings sind viele Menschen ratlos, wie sie ihr Immun-
system am besten fit halten“, weiß Ernährungswissen-
schaftler und Buchautor Dr. Malte Rubach. Ein zentraler 
Faktor ist eine ausgewogene Ernährung – inklusive wich-
tiger Vitamine wie A, B6, B12, C, D, E und Folat sowie Mi-
neralien wie Zink, Eisen, Selen oder Kupfer. So wussten im-
merhin rund 62 Prozent der Befragten, dass Vitamin C in 
puncto Abwehrpower eine ausschlaggebende Rolle spielt. 
Experte Dr. Rubach bestätigt: „Eine Reihe von Studien hat 
gezeigt, dass 100-prozentiger Fruchtsaft, insbesondere 
Orangensaft, eine wertvolle Quelle für wichtige Nährstof-
fe ist. Allen voran Vitamin C, Folat und pflanzliche Bioak-
tivstoffe.“ Das gelte vor allem für Menschen mit Kau- und 
Schluckbeschwerden, die keine ganzen Früchte essen kön-
nen. Im Vergleich zu diesen könne unser Körper ohnehin 
mehr bioaktive Stoffe aus Säften aufnehmen, weil diese 
nach dem Auspressen besser zugänglich sind. „Dank des 
effizienteren Entsaftungsprozesses enthält kommerziell 
hergestellter 100-prozentiger Orangensaft zudem dreimal 
mehr vom so wichtigen Polyphenol Hesperidin als frisch 
gepresster Saft“, ergänzt Dr. Rubach.
Über die Hälfte der vom Fruit Juice Science Centre Befrag-
ten glaubt, dass sie nach einem Vitamin-C-reichen Tag am 
Folgetag noch immer gut versorgt sind. 42 Prozent ver-

muten sogar, dass der Körper überschüssiges Vitamin C 
speichern kann. Das ist jedoch falsch, es wird zügig aus-
geschieden. Deshalb sollte täglich beispielsweise ein Glas 
Orangensaft getrunken werden.

Blattgemüse, Paprika und Fisch
Darüber hinaus gibt Ernährungsfachmann Dr. Rubach fol-
gende Tipps für starke Abwehrkräfte: „Erstens sollte jeder 
versuchen, etwa fünf Portionen Obst oder Gemüse täglich 
zu essen.“ Neben dem täglichen Glas 100-prozentigem 
Orangensaft empfiehlt er eine Portion grünes Blattgemü-
se wie Brokkoli, Kohl oder Spinat als Folatlieferanten. Wer 
seinem Essen möglichst oft Paprika hinzufügt, integriert 
eine weitere Vitamin-C-Quelle. Zu guter Letzt sorgt man 
mit einer Portion fettem Kaltwasserfisch oder hochwerti-
gen Pflanzenölen für ausreichend entzündungshemmen-
de Omega-3-Fettsäuren.

djd

Saft und Kraft fürs Immunsystem 

Expertentipp: Wie Vitamine und Co. die Abwehr gezielt unterstützen

Wer täglich ein Glas Orangensaft trinkt, hat schon viel für einen gut 
gefüllten Vitaminspeicher getan.
Foto: djd/www.fruitjuicematters.de/iStockphoto/mediaphotos

Die aktuelle Umfrage zeigt, wie informiert die Deutschen in puncto 
gesunde Ernähung sind.
Foto: djd/www.fruitjuicematters.de
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Gesünder leben

Muskeln entspannen: Vollbad, Wärmepad und Co.

Nasskaltes Wetter, eisiger Wind und nicht warm genug ange-
zogen – im Herbst und Winter leiden viele Rückengeplagte 
gleich doppelt: Durch Zugluft und Kälte zwickt es noch viel 
häufiger als in den wärmeren Monaten. Wie kann man üblen 
Verspannungen oder Rückenschmerzen im Winter am besten 
vorbeugen? Experten raten den Schmerzpatienten auch im 
Winter zu regelmäßigen sportlichen Aktivitäten: Denn oft ist 
es gar nicht die Kälte, die einen Hexenschuss oder andere 
Muskelschmerzen auslöst, sondern der Bewegungsmangel, 
der in der kalten Jahreshälfte weit verbreitet ist. Geht man 
im Sommer nach der Arbeit noch joggen oder ins Freibad, 
so werden die Herbstabende lieber gemütlich auf der Couch 
verbracht. Und dass das den Bandscheiben, Knien und der 
Hüfte nicht wirklich gut tut, kann sich auch die entspannteste 
Couchpotato denken.

Wärme im Winter – optimal für verspannte Muskeln
Egal ob kalter Luftzug oder Bewegungsmangel – wenn es 
im Kreuz oder anderswo schmerzt, hilft im Winter am besten 
Wärme! medicalpress gibt Ihnen ein paar wärmende Tipps für 
schmerzfreie Wintertage:

Zwiebellook für Draußen 
Auch wer im Büro einem schicken Dresscode zu folgen hat, 
sollte sich auf dem Weg dorthin kuschelig warm anziehen. 
Lieber eine Schicht mehr, zum Beispiel eine Strickjacke oder 
Stulpen, die man im Büro ausziehen kann, bevor die Kollegen 
oder Kunden erscheinen.

Sport macht müde Muskeln warm
Das Netflix-Abo sollten sie nun kündigen und das Geld lieber 
in eine Schwimmbad- oder Fitnessstudio-10er-Karte inves-
tieren. Lassen Sie sich nicht vom Cocooning verführen, auch 
wenn es draußen ungemütlich ist. Sport ist die beste Vorbeu-
gung gegen Schmerzen und dadurch werden die Muskeln 
nicht nur trainiert, sondern auch gewärmt und besser durch-
blutet.

Zum Aufwärmen in die Sauna
Etwas gemütlicher, aber dafür umso wärmer geht es in der 
Sauna zu. Hier können die Muskeln schön aufgewärmt und 
gleichzeitig das Immunsystem trainiert werden. Wer unter 
Verspannungen leidet, sollte nach den Saunagängen aller-

dings nicht zu kalt duschen/baden. Lieber die Saunatempera-
tur nicht allzu hochdrehen, danach lauwarm abduschen und 
schön ausruhen.

Wannenwonnen
Wem selbst der Weg in die Sauna zu weit und zu kalt ist, 
der lässt sich ein wärmendes Vollbad ein: Badezusätze wie 
Moor-Essenzen, Nadelhölzer oder Rosmarin sorgen für Wär-
me, lockern die Muskulatur und können Schmerzen nachhal-
tig lindern. Auch Solebäder oder ätherische Öle wie Cajeput 
oder Zypresse, von denen man ein paar Tropfen ins Badewas-
ser träufeln kann, sorgen für eine verbesserte Durchblutung 
und damit für eine Verringerung der Muskelleiden.

Wohlige Wärme den ganzen Tag über
Wie gut, dass es Wärmepflaster und -umschläge gibt. Diese 
halten sensible Körperpartien einen ganzen Arbeitstag über 
warm und lindern dadurch auch Schmerzen. Erhältlich sind 
sie in rechteckigen Formen als Pflaster für überall oder groß-
flächig an spezielle Stellen angepasst, die sowieso gerne von 
Muskelschmerzen betroffen sind, wie z.B. Nacken oder Len-
denwirbelsäule.

Abendrituale für eine entspannte Nacht
Nach dem oder anstatt des Badens tut eine Massage mit 
durchblutungsfördernden, wärmenden oder schmerzlin-
dernden Ölen den Muskeln und Gelenken gut. Auch ein wär-
mender Tee kann zu einer angenehmen Nachtruhe ohne stö-
rende Schmerzen mit beitragen. Und wem nun immer noch 
zu kalt ist oder wessen Rücken noch zwickt, der darf gerne 
eine Wärmflasche mit ins Bett nehmen! medicalpress

Corona erhöht Spendenbereitschaft
Die Corona-Krise hat die deutsche Wirtschaft voll erfasst. 
Angesichts sinkender Einnahmen und steigender Ar-
beitslosenzahlen befürchteten Spendenorganisationen 
einen Rückgang der Spendenbereitschaft. Tatsächlich 
spendeten die Deutschen nach Angaben des Meinungs-
forschungsinstituts GFK von Februar bis Mai 2020 erfreu-
licherweise jedoch sogar mehr Geld an gemeinnützige 
Organisation als im Vorjahreszeitraum.
Ein Unternehmen, das das wohltätige Engagement in 
seiner Unternehmensphilosophie verankert hat, ist Cher-
risk by Uniqa. Mit der App Cherrisk Go können die Nut-
zerinnen und Nutzer durch Bewegung Punkte sammeln, 
die sie gegen Gutscheine einlösen oder für die Unterstüt-
zung gemeinnütziger Organisationen verwenden kön-
nen. Der Erlös kam bisher den Organisationen Kochen 
für Helden, Ein Herz für Rentner e.V.,  TiMMi ToHelp e.V. 
und ‚Krebskranke Kinder in Tübingen e.V.‘ zugute.
Nachdem die ersten beiden Spendenrunden Cherrisk by 
Uniqa erfolgreich abgeschlossen wurden, wird nun in 
Deutschland bereits die dritte Runde einer Zusammenar-
beit mit gemeinnützigen Organisationen geplant.   spp-o
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Ihre Ansprechpartnerin 
DRUCKHAUS BORNA • Janett Greif (Projektleiterin)
Telefon: 03433 2076 -72 • Fax: 03433 2073 -30/-31
E-Mail: janett.greif@druckhaus-borna.de

Werbung, die ankommt!
Anzeigen im Großenhainer Amtsblatt

Was bei Menschen Weihnachtsstimmung aufkommen 
lässt, kann für Hunde und Katzen gefährlich werden. Glas-
kugeln und Lametta beispielsweise eignen sich nicht als 

O du Fröhliche, o du Gefährliche

Spaßobjekt für die Haustiere: „Dekorationen und Fest-
tagsessen bergen einige Gefahrenquellen für Vierbeiner“, 
weiß auch Melanie Ahlers, Tierärztin bei der Agila Haus-
tierversicherung. Insbesondere die Knochen der Weih-
nachtsgans sollten nicht an Hund und Katze verfüttert 
werden, denn sie sind hohl und können leicht splittern. 
Die mögliche Folge: innere Verletzungen und Not-OP 
statt gemütlichem Beisammensein. Für den Fall der Fälle 
lohnt sich für Halter dann ein spezieller OP-Kostenschutz, 
der die Kosten für solche Eingriffe übernimmt.
 djd

Tipps

Geschenkverpackungen und Weihnachtsdeko sind tabu für Hunde. 
Aber mit einem geeigneten Tierspielzeug kann man seinen Vierbei-
nern eine große Freude machen. Foto: djd/Agila/Lightfield Studios 
- stock.adobe.com

Steuern?
  

Wir machen das.

VLH.

Katharina Merkel
Beratungsstellenleiterin
Siegelgasse 13
01558 Großenhain

 03522/ 3523617

www.vlh.de Wir beraten Mitglieder im Rahmen von § 4 Nr. 11 StBerG.

©fotolia

Mit uns STEUERN Sie richtig!

E-Mail: info@richtig-steuern.de  •  Internet: www.richtig-steuern.de

01900 Großröhrsdorf • George-Hans-Straße 9 • Telefon: 035952/46828 • Fax: 035952/42808
01558 Großenhain • Poststraße 4 • Telefon: 03522/3523975 • Fax: 03522/528718

Müssen Rentner eine 
Steuererklärung abgeben?

Wir beraten Sie!

Wir helfen Ihnen bei:

Im Rahmen einer Mitgliedschaft und schon ab 33,- Euro

der Lohnsteuererklärung 

Beantragung von Freibeträgen

Steuerklassenwechsel

Einspruchsverfahren

Wir wünschen unseren Vereinsmitgliedern 
besinnliche und erholsame Weihnachtstage sowie 

Erfolg und Gesundheit im neuen Jahr.

Premium-Partner
Großenhain

5 GB
HIGHSPEED
Allnet Flat Go für mtl. nur 14,99 €*

Voice / SMS

EU-Roaming

« Jetzt in Verbindung bleiben,  
so günstig wie noch nie » 

„Bleiben Sie in Verbindung“ 
Wir wünschen unseren Kunden ein 

besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Frauenmarkt 21 | 01558 Großenhain
Telefon: (03522) 52 77 22 | info@vodafone-grossenhain.de

Mo-Fr. 9:00 –18:00 Uhr | Sa 9:00 –12:00 Uhr
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Die Mehrwertsteuersenkung macht 
den Autokauf günstiger. Und die Finan-
zierungszinsen sind nach wie vor nied-
rig. Soweit die Fakten. Über 50 Prozent 
der Käufer von Neu- und Gebrauchtwa-
gen nutzen die Angebote der hersteller-

gebundenen Autobanken. Der Grund: 
die niedrigen Zinssätze. Was jedoch we-
nige wissen: Solche vermeintlich güns-
tigen Angebote in Form von niedrigen 
Zinssätzen müssen vom Autohaus sub-
ventioniert werden. Das heißt, je besser 
der Zinssatz für den Kunden, desto teu-
rer wird es für das Autohaus.
Bekommt der Kunde also einen nied-
rigen Zins, muss das Autohaus der Au-
tobank einen Ausgleich zahlen. Das 
schwächt seine Marge und hat zur Fol-
ge, dass es deutlich weniger Rabatt auf 
den Fahrzeugpreis gewähren kann. Be-
sonders unauffällig geht das aktuell bei 
der geringeren Mehrwertsteuer. Denn 
hier betonen Autohändler gerne, dass 
man diese vollständig an den Kunden 
weitergebe, also der alte Brutto-Listen-
preis gesenkt wurde. Das stellt jedoch 
einen Rabatt dar. Besonders ärgerlich 
wird es dann, wenn auf Grundlage die-
ser unzulässigen Argumentation der 
sonst übliche Rabatt entsprechend 
kleiner ausfällt. Nicht selten kauft der 
Kunde daher sein Auto viel zu teuer ein, 
ohne es zu wissen.
Holt sich ein Autokäufer das Geld von 
einer freien Bank, kann er als Barzahler 

im Autohaus auftreten und maximale 
Rabatte herausschlagen. Um insgesamt 
einen günstigen Autokauf zu tätigen, 
sollte er genau schauen, bei welcher 
Bank er sein Geld holt. Als besonders 
günstig gelten Kfz-Kredite von On-

line-Banken. Einige von ihnen bieten 
spezielle Autofinanzierungen an. Be-
sonders hervor tut sich dabei die SWK 
Bank (www.swkbank.de/autokredit).

spp-o

So spart man am meisten beim Autokauf

Fotos: pixabay.com/SWK Bank/spp-o

Mobilität – Verkehr & Technik
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E-Bikes kann man das gan-
ze Jahr über nutzen. In der 
kalten und dunklen Jah-
reszeit sollten allerdings 
einige wichtige Punkte be-
rücksichtigt werden, um die 
Sicherheit zu gewährleis-
ten und die Gesundheit zu 
schützen.
Sehen und gesehen wer-
den: Regen oder frühe 
Dämmerung am Abend 
sorgen für schlechte Sicht-
verhältnisse. Um gut zu 
sehen und gesehen zu wer-
den, empfiehlt sich eine Mi-
schung aus fluoreszierender 
Kleidung und funktionie-
render Beleuchtung. Dabei 
sind elektrisches Licht und 
Reflektoren für hinten und 
vorne sowie an Pedalen und 
Speichen Pflicht.
Bremsen in Schuss halten: 
Salz, Schmutz und Feuch-
tigkeit machen dem Mate-
rial zu schaffen. Ein kurzer 
Check vor jeder Fahrt, ob 
die Beläge auch ordentlich 
greifen, sowie die regelmä-
ßige Reinigung der (hydrau-
lischen) Scheibenbremsen 
sorgt für Sicherheit im Ver-
kehr.
Kette geschmeidig halten: 
Wasser in allen Aggregat-
zuständen sowie Fahrbahn-
schmutz erhöhen den Ver-
schleiß der Kette, der sich 
spätestens durch Quietsch-
geräusche und Rostbildung 
bemerkbar macht. Für die 
Reinigung empfiehlt sich 
entweder lauwarmes Was-
ser oder Kettenreiniger.
Akkus vor Kälte schützen: 
Bei Temperaturen unter 
zehn Grad ist eine speziel-
le Pflege für die Batterien 
notwendig: Sie sollten beim 
Abstellen des E-Bikes mit in 
die Wohnung oder ins Büro 
genommen werden. Wer 
länger nicht fährt, sollte die 
Batterie in einer trockenen 
Umgebung zwischen zehn 

und 20 Grad lagern und alle 
ein bis zwei Monate auf zir-
ka 60 bis 80 Prozent laden.
Bodenhaftung verbessern:  
Wer plant, den ganzen 
Herbst und Winter mit sei-
nem E-Bike draußen unter-

wegs zu sein, sollte entwe-
der spezielle Winterreifen 
aufziehen oder zumindest 
den Reifendruck etwas ver-
ringern, um die Auflageflä-
che und damit die Haftung 
zu erhöhen. mid/ak

Mit dem Pedelec durch den Winter

Mobilität – Verkehr & Technik

Frohe Weihnachten
und gute Fahrt 2021.

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
ein herausforderndes Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Zeit, Ihnen für Ihr Vertrauen und 
Ihre Treue zu danken. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten im Kreise Ihrer Liebsten, einen 
guten Start ins neue Jahr – und vor allem Gesundheit.

Ihr Team von Autohaus Jens Thiemig e.K.

Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a
01558 Großenhain
Telefon 03522-521490
www.mitsubishi.ah-thiemig.de
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Morgens mit dem Auto ins Büro, am Wochenende ins 
Fußballstadion und in den Sommerferien wandern in den 
Bergen: Wir sind ständig auf Achse. Jede Menge Termine, 
allen voran die beruflichen, halten uns auf Trab. Solange 
wir rundum gesund sind, ist das alles kein Problem. Doch 
was geschieht, wenn es uns aufgrund einer eingeschränk-
ten Mobilität nicht weiter möglich ist, zur nächsten Hal-
testelle zu laufen? Wenn der Flug in die Sonne zur Tortur 
wird, weil wir aufgrund einer Krankheit nicht mehr ohne 
Schmerzen sitzen können?

Kaum Unterstützung vom Staat
„Solche Sorgen sind Grund genug, unsere Existenz ge-
gen die Folgen einer starken Beeinträchtigung oder eines 
Verlusts wichtiger Grundfähigkeiten abzusichern“, erklärt 
Michael Martin von der Nürnberger Versicherung. Dabei 
könne es um körperliche wie um geistige Fähigkeiten ge-
hen, deren Verlust uns das Leben schwermachen kann, 
weil sie im Alltag unverzichtbar sind. Mit einer Grundfä-
higkeitsversicherung kann man vorsorgen. Wie wichtig 
das für Beruf und Alltag ist, merken viele Menschen oft 
erst dann, wenn sie zum 
Beispiel kaum mehr ste-
hen, gehen oder hören 
können. Vom Staat gibt 
es in solchen Fällen der-
weil wenig bis gar keine 
finanzielle Unterstüt-
zung.

Leistung schon bei 
starker Beeinträchti-
gung
Eine Grundfähigkeits-
versicherung, wie die 
der Nürnberger Versi-
cherung, sorgt dafür, 
dass körperliche und 
geistige Einschränkun-
gen nicht zu finanziel-
len Problemen werden. 
Denn mit einer monatli-

chen Rente kann sie die Existenz sichern und helfen, das 
Leben neu zu organisieren. Die Leistung erfolgt nicht erst 
bei Verlust, sondern bereits bei starker Beeinträchtigung 
von mindestens einer der versicherten Grundfähigkeiten. 
Unter www.nuernberger.de gibt es weitere Informatio-
nen, abgeschlossen werden kann die Versicherung dort in 
wenigen Minuten.

akz-o

Schlecht zu Fuß? Kaum Hilfe vom Staat bei eingeschränkter Mobilität

Mobilität – Verkehr & Technik

Bis zum Alter von 67 Jahren kann 
man bei Verlust der Grundfähig-
keiten auf die Leistungen von 
Versicherungen bauen. Foto: djd/
Nürnberger Versicherung/B.Lark

Ist man nicht mehr gut zu Fuß, wird es oft auch mit Bus, Bahn und 
Fahrrad schwierig. Foto: djd/Nürnberger Versicherung/Vbaleha/Ado-
be Stock

Neue Hauptstraße 32a / 34a • 01561 Großenhain OT Wildenhain
Tel.: 03522 38170 • Fax: 38172 • www.auto-weigel.de

Autohaus Weigel OHG

Wir wünschen unseren Kunden ein 
besinnliches Weihnachtsfest und allzeit 

gute Fahrt 2021.
©
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GRÖDITZER STRAßE 3B

01561 GROßENHAIN / ZABELTITZ

03522/509080 

WWW.AUTOLACKIEREREI-POHL.DE

Reparaturlackierungen

Kundenersatzfahrzeug

Autoglas/Scheibentönung

Smart Repair/Scheinwerferaufhellung

Hol-/Bringservice

Unfallinstandsetzung/Gutachten

A

IHR PARTNER FÜR KAROSSERIE UND LACK IHR PARTNER FÜR KAROSSERIE UND LACK

AUT LACKIEREREI
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IHR PARTNER FÜR KAROSSERIE UND LACK IHR PARTNER FÜR KAROSSERIE UND LACK

AUT LACKIEREREI
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ACHTUNG!  Fahrzeuglackierer/-in gesucht!
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Sich in der Natur bewegen zu können, ist für viele ein Ge-
fühl von Freiheit. Was für Gesunde selbstverständlich ist, 
kann für manchen Menschen zu einem unüberwindbaren 
Hindernis werden. 
Wer durch Krankheit, Unfall oder altersbedingt beim Gehen 
eingeschränkt ist, fühlt sich unsicher, hat womöglich Angst 
vor Stürzen und bewegt sich dadurch nicht nur weniger, 
sondern oft auch nur auf stabilem Untergrund. Doch damit 
geht nicht nur viel Lebensfreude verloren, der Bewegungs-
mangel führt auch dazu, dass Alterungsprozesse schneller 
ablaufen. Dabei gibt es heute Gehhilfen, die auch abseits 
befestigter Wege sicher ans Ziel führen. Geländegängige 
Rollatoren sind speziell auf die besonderen Anforderungen 
ausgelegt und bieten die Freiheit, sich auch dort bewegen 
zu können, wo ohne Unterstützung der Ausflug vorbei 
wäre. Worauf kommt es also bei der Auswahl der passenden 
Mobilitätshilfe an? • Enorm wichtig sind die Räder. Sie dür-
fen nicht zu klein sein, um sicher über Stock und Stein rollen 
zu können. Darüber hinaus empfiehlt sich eine schockab-
sorbierende Luftbereifung, die Stöße abfedert und so auf 
holprigen Wegen mehr Stabilität bietet – unabhängig vom 

Untergrund. • Da vor allem im Gelände jedes Gramm zählt, 
sollte der Rollator möglichst leicht sein. Der Carbon Over-
land von byAcre beispielsweise bringt nur 6,7 Kilogramm 
auf die Waage. Das erhöht die Agilität in schwierigem Ge-
lände, um auch längere Strecken mit wenig Kraftaufwand 
zurücklegen zu können. • Zudem lohnt es sich, auf die De-
tails zu achten. So lassen sich die Rollatoren des dänischen 
Spezialisten dank der besonderen Geometrie des Carbon-
rahmens sehr dicht am Körper führen, was die Standfestig-
keit deutlich verbessert. Durch die speziellen Handgriffe 
wird das Manövrieren leichter, weil zum Führen und Steu-
ern nicht die Finger, sondern die Handflächen genutzt wer-
den. Weitere Infos zum Offroad-Rollator unter www.byacre.
de. Fachhändler vor Ort finden sich unter www.sanivita.de.

txn

Um mit dem Rollator im unwegsamen Gelände sicher unterwegs zu 
sein, sollte die Gehhilfe mög-lichst nah am Körper geführt werden. 
Geringes Gewicht und stoßabsorbierende Luftbereifung sind eben-
falls wichtig, um die Bewegung an der frischen Luft wieder genießen 
zu können. Foto: byAcre/txn

Foto: byAcre/txn

Mobilität bis ins Gelände 

Offroad-Feeling mit dem Rollator

 









Das Team vom Autohaus Möldgen wünscht allen eine besinnliche Weihnachtszeit im Kreise der Familie 
und einen guten Start in das neue Jahr 2021.  Wir möchten uns bei unseren langjährigen Kunden 

und Geschäftspartnern für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
                   Ihr Autohaus Möldgen

Autohaus Möldgen GmbH & Co. KG
Königsbrücker Str. 60

01558 Großenhain
Tel.: 03522 / 5146-0

www.autohaus-moeldgen.de
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Kleine Ursache, kostspielige Wirkung: Beim Rangieren in en-
gen Parkhäusern wird schnell mal eine Mauer übersehen. Das 
Ergebnis sind unschöne Karosserie- und Lackschäden, deren 
Beseitigung leicht mehrere Hundert Euro kosten können. 
Während gängige Serienfahrzeuge in den vergangenen Jah-
ren immer breiter und länger wurden, wachsen die Parkhäu-
ser naturgemäß nicht mit. Daher zählt das Rangieren zu den 
unfallträchtigsten Fahrmanövern und bedeutet viel Stress für 
die Fahrer. Elektronische Fahrerassistenzsysteme können so 
manchen unliebsamen Rempler verhindern und somit das 
Parken einfacher, sicherer und bequemer machen.

Rundum-Sicht schützt vor Blechschäden
In unübersichtlichen und engen Parklücken, wenn es buch-
stäblich auf jeden Zentimeter ankommt, ist ein guter Blick 
auf das Geschehen besonders wichtig. Die neue Generation 
des Bosch-Multikamerasystems beispielsweise bietet dem 
Fahrer eine 360 Grad-Rundumsicht. So lassen sich mögli-
che Hindernisse schneller und besser erkennen. Das System 
nutzt 3-D-Visualisierungstechniken, die auch in Kinofilmen 
verwendet werden, für eine realistische Bilddarstellung. Vier 
Nahbereichskameras – eine nach vorne, eine nach hinten, 
zwei weitere in den Außenspiegeln – behalten alles im Blick. 
Ein Steuergerät fügt die Einzelbilder zur 360-Grad-Ansicht zu-
sammen. Die verschiedenen Perspektiven ermöglichen eine 

präzise Ausrichtung des Fahrzeugs an Linien, Bordsteinen 
und Mauern. Auch beim Einparken und Rangieren mit einem 
Anhänger erhält der Fahrer Unterstützung: Das System er-
leichtert durch die freie Sicht das Ankuppeln und unterstützt 
den Fahrer beim Rückwärtsfahren.

Einparken wie von Geisterhand
Noch mehr Komfort bieten Lösungen, die das Einparken 
gleich selbst übernehmen. Ferngesteuerte Parkassistenten 
etwa steuern das Auto in eine vorher ausgewählte Parklü-
cke. Der Fahrer kann sich allein auf die Kontrolle des Parkvor-
gangs konzentrieren – und sich dabei entscheiden, ob er im 
Fahrzeug sitzen bleiben oder aussteigen möchte. Auch enge 
Stellplätze, auf denen sich die Autotüren kaum öffnen lassen, 
sind damit kein Problem mehr. Auf Knopfdruck parkt der fern-
gesteuerte Parkassistent das Fahrzeug selbstständig ein und 
wieder aus. Zu den weiteren Parkassistenzsystemen zählt ein 
sogenannter Homezone-Parkassistent. Zunächst lernt er den 
genauen Weg zu einem wiederkehrenden Stellplatz, indem 
der Fahrer die Route in einer Trainingsfahrt manuell abfährt. 
Danach kann die Elektronik den Parkvorgang ab dem defi-
nierten Startpunkt eigenständig übernehmen. Der Fahrer 
überwacht nur noch das Einparken und kann bei Bedarf je-
derzeit eingreifen.
 djd

Parken oder parken lassen?

Fahrerassistenzsysteme können Blechschäden vermeiden

Wir wünschen allen Lesern und 
treuen Anzeigenpartnern des Großenhainer Amtsblattes 
ein besinnliches Weihnachtsfest, viele schöne Stunden 

mit Ihren Lieben und einen guten Start
in das neue Jahr 2021.

Ihre Redaktion des 
Großenhainer Amtsblattes
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Banane, Karotte, Spinat, Salat: Da reichen die Reaktionen der 
Kinder oft von „Wie langweilig!“ bis „Das mag ich nicht!“ Dabei 
sind Obst und Gemüse aus einer ausgewogenen Ernährung 
nicht wegzudenken – fünf Portionen sollte jeder täglich ver-
speisen. Ein prima Trick, um kleinen Grünzeug-Muffeln die 
Sache schmackhaft zu machen, sind Smoothies. Denn den cre-
migen Mix aus Früchten, Gemüse, Säften und Co. liebt einfach 
jeder. Und gleichzeitig ist die Zubereitung ein tolles Beschäf-
tigungsprogramm: Wenn Äpfel tanzen, Karotten hüpfen und 
Bananen kreiseln, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und 
die Kleinen mit Feuereifer dabei. Wer es für den Einstieg lieber 
mit Rezept probiert, findet unter www.snack-5.eu einen lecke-
ren Bananen-Ananas-Mango-Smoothie und einen fruchtigen 
Beeren-Shake. Ansonsten ist jeder sein eigener Genussdirigent.

Von Banane bis Babyspinat: Doch auch, wenn man fast al-
les in einen Smoothie mixen kann: Damit das Ergebnis rich-
tig lecker und kindgerecht ist, sollten einige Punkte beachtet 
werden. So ist eine cremig-softe Konsistenz das A und O. Die 
bekommt man besonders gut mit Zutaten wie Banane, Man-
go, Joghurt oder Quark hin. Auch Avocado ist schön smooth, 
enthält viele gesunde Fette und verändert den Geschmack des 
Drinks kaum. Außerdem mögen Kinder es meist eher süß – was 
zum Beispiel mit Pfirsichen, Beeren, Birnen, Ananas oder Wein-
trauben erreicht wird. Beim Gemüse haben Karotten die Nase 
vorn. Sie schmecken in Kombination mit Äpfeln, aber auch in 
vielen anderen Variationen köstlich. Etwas schwieriger wird es, 

grünes Gemüse mit in den Mixer zu schummeln, denn das mö-
gen Kinder oft nicht. Mildes Blattgemüse wie Babyspinat und 
Kopf-, Eisberg- oder Feldsalat sind hier geeignete Kandidaten.

Extratipps für Trink- und Schleckspaß: Cremig ist zwar gut, 
aber allzu dick sollte der Smoothie auch nicht sein. Etwas Was-
ser oder Direkt-Fruchtsaft macht ihn wieder leicht trinkbar. 
Cool im Sommer: Ein paar Eiswürfel mit in den Mixer geben. 
Oder den Smoothie ganz dick lassen, Eis-am-Stiel-Formen be-
füllen, einfrieren und als Eis schlecken. Für so ein Fruchteis las-
sen Kinder viele andere Süßigkeiten locker stehen.  djd

mid/ak-o

Tipps

HAUPTVERTRETUNG: PAUL GRÜNLER
Lessingplatz 2 · 01558 Großenhain · Telefon: 03522 521390 · Fax: 03522 5218893

Mobil: 0162 9343728 · E-Mail: info.gruenler@mecklenburgische.com

DANKE!
An alle Privat- und Geschäftskunden 
für die Zusammenarbeit und das in 
uns gesetzte Vertrauen!

FROHES FEST & GUTEN RUTSCH!

Ein 
glückliches 
Jahr 2021!

JETZT KFZ VERGLEICHEN!

HAUPTVERTRETUNG: PAUL GRÜNLER
Lessingplatz 2 · 01558 Großenhain · Telefon: 03522 521390 · Fax: 03522 5218893

Mobil: 0162 9343728 · E-Mail: info.gruenler@mecklenburgische.com

Fruchtige Abwechslung (nicht nur) für Kinder

Echt beerig, so ein Smoothie. Kinder lieben die cremigen Drinks.
Foto: djd/snack-5.eu/Shutterstock/Melle V

Die festliche Jahreszeit beginnt. Vergessen Sie für ein paar Tage die Hektik des Alltags und
genießen Sie eine schöne Zeit im Kreise Ihrer Lieben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und
Ihrer Familie besinnlicheWeihnachten!
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Allianz Generalvertretung
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Vor Geburtstagen oder Feiertagen steigt die Spannung 
bei jedem Kind: Was bekomme ich wohl geschenkt? Die 
schönsten Geschenke sind die, die sich das Kind schon lan-
ge gewünscht hat. Wenn dann auch noch Sprachentwick-
lung, Kreativität oder Motorik gefördert werden, fällt die 
Entscheidung leicht. Eine Spielküche zum Beispiel kombi-
niert alle Aspekte miteinander.

Viele Spielmöglichkeiten
Das Gaskochfeld mit Sound und flackerndem Licht läuft auf 
Hochtouren. Die Nudeln sind schon fast fertig. Jetzt noch 
schnell die Soße zubereiten und die Würstchen braten. Im 
Nu ist auch der Esstisch gedeckt. Das Besteck dafür liegt 
schon bereit. Kinder ab drei Jahren schlüpfen gerne in eine 
andere Rolle und leben sich in einer Spielküche richtig aus. 
Die Jungen und Mädchen schauen sich so einiges bei ihren 
Eltern ab und wetteifern ihnen gern nach. Spielküchenmo-
delle wie Fresh und Star von Theo Klein mit Miele-Lizenz 
bieten kleinen Nachwuchsköchen viele Spielmöglichkei-
ten. Wie wäre es damit, ein Drei-Gänge-Menü für Mama zu 
kochen? Unter www.my-klein-toys.de gibt es neben einer 
großen Auswahl an Spielküchen aus deutscher Produktion 
auch das passende Zubehör zu sehen.

Utensilien für jede Mahlzeit
Tee oder Kaffee zum Frühstück? Für jede Vorliebe gibt es das 
entsprechende Spielgerät für den Nachwuchs. Die Kaffee-
maschine mit Soundfunktion ist in Position gebracht, das 
Wasser lässt sich aus dem Hahn mit Pumpfunktion holen. 
Auch das Spiegelei müsste bald fertig sein. Noch mal die 
Pfanne kontrollieren, damit nichts anbrennt. Echte Koch-
geräusche lassen das Kind tief in die Spielwelt eintauchen. 
Etwas vergessen? Praktisch sind komplette Frühstückssets, 

die alle wichtigen Utensilien für 
einen ausgiebigen Brunch ent-
halten. Für das Mittagessen im 
Kinderzimmer stehen leckere 
Pommes auf dem Pro-
gramm. Die werden 
in der Fritteuse mit 
Drehschalter schön 
knusprig. Als Nach-
tisch lässt sich mit 
dem Handmixer oder 
der Küchenmaschine 
im Handumdrehen 
ein imaginärer Teig 
für den allseits be-
liebten Apfelkuchen 
herstellen. Jetzt noch 
ab in den Ofen, dann kann er schon mit Schlagsahne auf 
den Tellern angerichtet und serviert werden. Kinder ent-
decken spielerisch die Welt des Kochens und eignen sich 
wichtige Handgriffe an. Dabei wird ganz nebenbei auch die 
Geschicklichkeit geschult. Zudem kommen sie auf kreative 
Weise mit dem Thema Lebensmittel in Berührung. djd

Tipps

Spielerisch die Welt des Kochens entdecken

Spielzeugküchen fördern Fantasie und Feinmotorik

Die Spielzeugküchen von Theo Klein sind 
mit viel Zubehör ausgestattet – da ist für 
jeden Geschmack etwas dabei.
Foto: djd/Theo Klein Spielwarenfabrik/
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Genussvoller Abschluss
Mit kreativen Cocktails auf ein glückliches 2021 anstoßen

Tipps

Auch wenn die Festtage zum Jahresende besinnlicher und 
ruhiger ablaufen werden als gewohnt, soll die feierliche 
Stimmung dennoch nicht zu kurz kommen. Schließlich gibt 
es genug gute Gründe, auf ein glücklicheres 2021 anzusto-
ßen – zu zweit oder im engen Familienkreis. In jedem Fall 
sind Weihnachten und Silvester immer auch Tage des Genus-
ses. Ein selbst zubereiteter Festtagsbraten darf ebenso wenig 
fehlen wie erlesene Getränkespezialitäten. Mit exklusiven, ei-
genhändig gemixten Cocktails und feinen Spirituosen lässt 
sich ein stilvoller Rahmen schaffen.

Feine Geschmacksnuancen und Aromen kombinieren
Selbermachen sorgt für gute Laune und bringt Abwechs-
lung in die Feiertage. Für das Kochvergnügen gilt das ebenso 
wie für erlesene Getränkekreationen. Eine kleine Basisaus-
stattung mit Cocktailshaker, Stößel, Sieb, Zange, Eiswürfeln 

und schönen Gläsern reicht bereits aus, um Weihnachten 
und Silvester genussvoll zu bereichern. „Entscheidend ist es, 
auf eine hochwertige Qualität aller Zutaten zu achten, von 
ausgewählten Spirituosen bis hin zu guten Fruchtsäften, 
so kommen alle feinen Geschmacksnuancen zur Geltung", 
schildert Angelika Wiesgen-Pick, Geschäftsführerin des Bun-
desverbandes der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Im-
porteure e. V. (BSI). Auch ein feiner Champagner gehört für 
viele zu den Feiertagen dazu. Beim „Old Cuban" etwa wird 
der prickelnde Genuss besonders raffiniert kombiniert: Dazu 
3 cl Rum mit frischer Minze, 1,5 cl Zuckersirup und 1,5 cl Li-
mettensaft mischen, in eine Cocktailschale geben und mit 
dem Champagner auffüllen. Ein beliebter Cocktailklassiker – 
nicht nur zur Feiertagszeit – ist auch der „Manhattan". Dafür 4 
cl Whisk(e)y, 2 cl Wermut und 2 Spritzer Angosturabitter mit 
Eis mixen und durch ein Barsieb ins Glas geben. djd

Rezepttipps für raffinierte Getränkegenüsse
Erinnerungen an tropische Urlaubstage weckt wie-
derum ein „Zombie". Das Rezept: 4 cl braunen Rum, 4 
cl weißen Rum, 2 cl Orangenlikör, 2 cl Grenadine, 6 cl 
Ananassaft, 2 cl Maracujasaft und 2 cl Zitronensaft sha-
ken und auf Eis servieren. Wer sich dagegen in der kal-
ten Silvesternacht wärmen möchte, kann einfach und 
schnell einen besonderen „Milch-Punsch" zubereiten. 
Für zwei Gläser einen halben Liter Milch erwärmen und 
120 Gramm Puderzucker darin auflösen. Zwei Eigelbe 
in einem Schüsselchen verquirlen und mit 4 cl Wein-
brand zu der Milchmischung geben, anschließend 
etwa drei Minuten ziehen lassen. Noch 2 cl Sherry un-
terrühren, danach das Getränk in Punschgläser geben 
und mit einer Messerspitze Ingwerpulver dekorieren.

Rechtsanwalt
Andreas Gruhne

 www.gruhne.com

»  Familienrecht

»  Erbrecht

»  Arbeitsrecht

Fachanwalt für Familienrecht

Radeburger Str. 100 | 01558 Großenhain 
Tel. 03522 / 5230910

Beratung auch telefonisch oder via Skype!

Erlesene Genüsse gehören zu Weihnachten und Silvester einfach 
dazu – vom Festtagsbraten bis zu selbstgemixten Getränkespeziali-
täten.
Foto: djd/BSI/mad_production - stock.adobe.com
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Kerzenschein und Lichterglanz sind in der Adventszeit für 
eine stimmungsvolle Atmosphäre wichtig. Mit dem romanti-
schen Spiel von Licht und Schatten entsteht ein besonders 
schönes Zuhause-Gefühl – das häufig abrupt endet, weil die 
Gefahren durch offenes Feuer und elektrische Lichterketten 
unterschätzt werden. Details kennt Hermann-Josef Coenen 
von den Barmenia Versicherungen: „Im Zusammenhang mit 
den Weihnachtsfeiertagen steigt die Zahl der gemeldeten 
Brände regelmäßig um 45 Prozent. Der durchschnittliche 
Schaden beträgt circa 3.200 Euro.“ Es lohnt sich also, über 
Brandschutz in der Adventszeit nachzudenken. 

Hier einige Tipps
Offene Flammen, kleine Kinder und Haustiere sollten nicht 
gemeinsam in einem Raum sein. Elektrische Beleuchtung ist 
deutlich sicherer. Brennende Kerzen niemals allein lassen. 
Abstand zu Vorhängen und anderen brennbaren Materialien 
einhalten. Den Adventskranz auf eine feuerfeste Unterlage 
stellen – beispielsweise einen schönen Metall- oder Porzel-
lanteller mit weihnachtlichen Motiven. Den Weihnachts-

baumfuß mit Wasser auffüllen, damit der Baum länger frisch 
bleibt. Sehr trockene Nadelbäume brauchen im Brandfall 
nur wenige Minuten, um den kompletten Raum in ein Flam-
menmeer zu verwandeln. Wenn am Weihnachtsbaum echte 
Kerzen brennen, immer ein Löschmittel (Eimer mit Wasser, 
Feuerlöscher) griffbereit in der Nähe platzieren. Elektrische 
Beleuchtungen mit brüchigen Kabeln und anderen Defekten 
nicht in Betrieb nehmen.  
LED-Lichterketten bleiben deutlich kühler als herkömmliche 
Glühbirnen, die bei Dauerbetrieb bis zu 70 Grad heiß wer-
den können. Bei Lichterketten immer auf das Sicherheits-
prüfzeichen des Verbands für Elektrotechnik, das sogenann-
te VDE-Siegel, achten. Kommt es zu einem Brandschaden, 
übernimmt die Hausratsversicherung die Kosten. Bei grober 
Fahrlässigkeit wird mitunter nur ein Teil des Schadens begli-
chen, es gibt aber Premiumtarife, die auch dann vollen Ver-
sicherungsschutz bieten. Weitere Informationen unter www.
barmenia.de. txn

Haus, Balkon & Garten

Tipps zum Brandschutz in der Advents- und Weihnachtszeit

Auch wenn es so schön romantisch ist: bei offenem Feuer steht die 
Sicherheit an erster Stelle. Brennende Kerzen sollten nie unbeaufsich-
tigt sein und ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien haben. 
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... und sein Team
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besinnliches Fest und
einen erfolgreichen

Start in das Jahr 2021.
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Jetzt schon Pläne für das neue Jahr machen ...
... überraschen Sie Ihre Kunden und  
Geschäftspartner mit einem lieben Gruß  
zum neuen Jahr im Großenhainer Amtsblatt  
und zeigen Sie ihnen, dass Sie auch in dieser 
schwierigen Zeit für sie da sind.
Die erste Ausgabe im neuen Jahr erscheint  
am 27.1.2021, 
Redaktionsschluss ist am 13.1.2021.

DRUCKHAUS BORNA 
Janett Greif, Tel. 03433 2076 -72, 
 janett.greif@druckhaus-borna.de
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Auch im Winter nah an der Natur sein

In der kalten Jahreszeit zeigen Wintergärten, was sie können

Die kalte Jahreszeit mit ihrem nasskalten Wetter wird uns 
trotz Klimawandel auch in Zukunft erhalten bleiben. Ganz 
gleich, ob Schnee fällt oder Schmuddelwetter herrscht: Wer 
im Warmen sitzt, hat es besser. Wintergärten in Wohnraum-
qualität bieten aber noch mehr. Sie können einen Außenbe-
zug sichern und ein Leben nahe an der Natur ermöglichen. 
Es gibt kaum etwas Schöneres, als im Wintergarten zu sitzen 
und zu beobachten, wie Schnee oder Regen auf die Scheiben 
fallen.

Wohnkomfort durch ausgereifte Technik
Heute nehmen Wintergärten als ganzjährige Wohnraumer-
weiterung den ersten Platz unter den schätzungsweise 50.000 
Wintergärten ein, die jährlich in Deutschland gebaut werden. 
Dazu muss der Wintergarten aber entsprechend ausgestattet 
sein. „So muss er zum Beispiel über ein richtiges Fundament 
verfügen und die eingesetzten Materialien müssen gute 
Wärmedämmeigenschaften besitzen, damit keine wertvolle 
Heizenergie verloren geht“, erklärt Rainer Trauernicht vom In-
ternetportal www.sonne-am-haus.de. Die Profilsysteme – vor 
allem aus Aluminium – und besonders auch die Verglasun-
gen sind in den letzten Jahren erheblich optimiert worden, 

sodass diese Bedingungen problemlos erfüllt werden kön-
nen. Moderne Steuerungssysteme sorgen zudem dafür, dass 
mit der Energie achtsam umgegangen wird. Zur Beheizung 
sind neben konventionellen Heizkörpern Konvektoren be-
liebt, die entlang der Glasfronten in den Boden eingebracht 
sind. Auch Fußbodenheizungen erfreuen sich aufgrund ihrer 
angenehmen Strahlungswärme großer Beliebtheit. Hat man 
einen Kaminofen im Wintergarten stehen, kann man dem fas-
zinierenden Spiel der Flammen zuschauen.

Den Wert der Immobilie steigern
Da ein Wintergarten zur ganzjährigen Benutzung eine kom-
plexe Bauaufgabe ist, kommt einer kompetenten Beratung 
eine ganz besondere Bedeutung zu. Die Erfahrung des Win-
tergartenbauers sollte bei einem solchen Projekt deshalb 
berücksichtigt werden. Unter www.sonne-am-haus.de findet 
man einen Fachbetrieb in der Nähe. Neben dem höheren 
Wohnkomfort ist ein Wintergarten aber auch ein geeignetes 
Mittel, um den Wert einer Immobilie zu steigern. Im „Wett-
streit“ mit anderen Objekten wird sich ein Haus mit Winter-
garten, der Sonne und vor allem mehr Licht in das Innere 
bringt, immer positiv absetzen. djd

Wer gut geschützt im Wintergarten sitzt, kann die Kapriolen des 
Wetters ganz gelassen beobachten.
Foto: djd/sonne-am-haus.de/Carsten Trier

Der gläserne Anbau steht in der kalten Jahreszeit für Geborgenheit 
und Sicherheit.
Foto: djd/Sonne-am-Haus.de
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Die kühlen Monate nutzen: Poolsanierung zu Hause

Wiederverwerten und Upcycling – das sind zwei Worte unse-
rer Zeit. Man will möglichst wenige Ressourcen verschwen-
den und deshalb lieber das Vorhandene „aufpeppen“. In der 
Schwimmbadbranche spiegelt sich dieser Trend in zahlrei-
chen Poolsanierungen wider. Wer in den 1970er-Jahren oder 
früher einen Pool gebaut hat, der hatte oft weder das Ener-
giesparen noch den Komfort im Fokus. Auch die ästhetischen 
Vorstellungen waren andere als heute. Hat man dunklen Far-
ben und eher dominant wirkenden Designs den Vorzug ge-
geben, geht es jetzt dezenter zu.

Durchdachte Sanierung
Transparenz, Purismus, schlichte Eleganz – so kann man 
moderne Poolanlagen beschreiben. Wer noch ein „altes 
Hündchen“ im Keller oder im Garten hat, muss nicht ans „Zu-
schütten“ denken. Denn professionelle Schwimmbadbaufa-
chunternehmer, die man beim Bundesverband Schwimmbad 

& Wellness unter www.
bsw-web.de findet, 
können den Pool mit 
einer durchdachten Sa-
nierung in die Neuzeit 
heben. Dabei spielt vor 
allem die Energieeffi-
zienz eine große Rolle. 
So kann beispielswei-
se eine Wärmepumpe 

zum Einsatz kommen, die bei einem Verbrauch von 1 kWh 
Strom je nach Außentemperatur bis zu 4 bis 5 kWh Wärme 
liefert. Auch eine Schwimmbadabdeckung, die den Energie-
bedarf des Pools um bis zu 80 Prozent senkt, gehört dazu. 

Zeitgemäße Poolausstattung
Den veränderten Komfortansprüchen lässt sich ebenfalls 
Rechnung tragen. War es früher üblich, den Pool von Hand 
zu schrubben, überlässt man nun die Pflege Reinigungsro-
botern. Für die Kontrolle der Wasserwerte setzt man auf mo-
derne Geräte, die vieles von selbst machen und per Touch-
screen zu bedienen sind. Auch die Poolnutzung ist bequemer 
geworden. Schwalldusche, Sprudelliege und Massagedüsen 
sind gängiges Wohlfühlzubehör. Und Unterwasserscheinwer-
fer sind mittlerweile übliche Accessoires für „den schönen 
Schein“. Insgesamt kann man den Pool nun auch mehr als De-
signobjekt gestalten. Denn selbst zweckmäßige Einbauteile 
präsentieren sich als raffinierte Hingucker. Pools, die zur Zeit 
ihrer Errichtung als Spielplatz für die Kinder konzipiert wa-
ren, müssen nicht ungenutzt bleiben, wenn der Nachwuchs 
auszieht. Statt Rutsche und Sprungbrett lässt sich zum Bei-
spiel mit einer Gegenstromanlage ein Becken zum Bahnen 
schwimmen und Auspowern bauen. Frei nach dem Motto: 
„Jeder Lebenssituation ihre eigene Poolausstattung“ hat die 
Schwimmbadbranche vielfältiges Zubehör im Angebot, mit 
dem das Wasserbecken zum Wunschbecken wird.
 akz-oFoto: SSF Schwimmbad/akz-o

Bauunternehmen Manfred Grafe GmbH

Telefon (03522) 5109-0 • www.bauunternehmen-grafe.de
Stroga • Uebigauer Straße 2 A • 01561 Großenhain

seit 1990

Allen wünschen wir ein friedvolles Weihnachtsfest,
besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch in ein 

gesundes neues Jahr! Unseren Kunden und Partnern 
danken wir für die gute Zusammenarbeit und freuen 

uns auf ein weiteres erfolgreiches Jahr!

Fröhliche
Weihnachten
UND EINEN GUTEN START INS NEUE JAHR!
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HEIZUNG · SANITÄR · KLIMA
Fred Seidel·Weßnitzer Str.10 · 01558 Großenhain · Telefon 03522-525850 · Funk 0172-9701228
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Haus, Balkon & GartenHaus, Balkon & Garten

Jetzt die Gartensaison 2021 planen 

Das Wetter wird schlechter und die Gartensaison ist vorbei: 
ein guter Zeitpunkt, um über eine neue Terrasse nachzu-
denken und die Ideen im Kreis der Familie zu diskutieren. 
An erster Stelle steht meist die Frage nach dem geeigne-
ten Material. Es sollte möglichst haltbar sein, darf bei Näs-

se nicht zu rutschig werden und auch der Pflegeaufwand 
sollte sich in Grenzen halten. Kein Wunder also, dass Pflas-
tersteine und Platten aus Beton besonders häufig verbaut 
werden. 
Das natürliche Material, dessen Ausgangsstoffe Wasser, 
Sand und Kies sind, ist besonders robust, langlebig und 
widerstandsfähig. Selbst nach einem harten Winter sind 
Betonsteine sofort wieder einsatzbereit. So fällt auch der 
Frühjahrsputz hier deutlich kürzer aus. Neben seinen funk-
tionellen Aspekten sprechen auch die vielseitigen Gestal-
tungsmöglichkeiten für den Baustoff Beton. Form, Größe 
und Oberflächenstruktur können nahezu beliebig gewählt 
werden. Ob quadratisch, rechteckig oder rund – durch gut 
geplante Kombinationen lassen sich optisch hochwertige 
Verlegemuster realisieren, die alle Vorteile des Materials 
perfekt ausspielen. 
Das dadurch entstehende harmonische Außenbild erhöht 
nicht nur den Wohlfühlfaktor des Outdoor-Wohnzimmers, 
es steigert auch den Wert des Eigenheims. Weitere Infos un-
ter www.beton.org.

txn

Wer im nächsten Jahr die Sonnensaison auf einer neuen Terrasse 
erleben möchte, sollte rechtzeitig mit der Planung beginnen und das 
Gespräch mit einem Fachbetrieb vor Ort suchen. Foto: betonbild/txn

Firma Hoffmann
Inh. Falk Dietze

Radeburger Straße 85a | 01558 Großenhain

Sehr geehrter Geschäftspartner, damit wir für Sie auch weiterhin 
gut erreichbar sind, möchten wir Sie darauf aufmerksam  
machen, dass sich unsere Telefon- und Faxnummer zum 

01.12.2020 geändert hat. Tel.:  03522/ 3521506  &  
Fax:  03522/ 3521508. Unsere gewohnte Handynummer 

0171/3602965 und unsere Email – Adresse  
klempnerei-hoffmann@gmx.de bleiben für Sie erhalten.

Heizung-Sanitär 
Hoffmann Inh. Falk Dietze e. K.
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Unseren Kunden wünschen wir 
angenehme Weihnachtsfeiertage und

das Beste für das Jahr 2021. 
Wir freuen uns auf eine weitere 

gute Zusammenarbeit.

Allen Kunden, Geschäftspartnern, 
Freunden und Bekannten 
danken wir und wünschen 

frohe Weihnachten.frohe Weihnachten.
Für das neue Jahr Gesundheit, 

Glück & Erfolg.

Ihn. Steffen Hansel • Königsbrücker Str. 59
01558 Großenhain - OT Folbern
Tel.: 03522/38425 Fax: 03522/508857

Fertigung  |  Vertrieb  |  Montage  |  Service

HHaannsseell  HHaannsseell
Rollladen- und Fensterbau
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Baugesellschaft Großenhain GmbH
Dresdner Straße 20a, 01558 Großenhain

Tel.: 03522 / 502958 • E-Mail: bg@baugesellschaft-grossenhain.de

roßenhain GmbHG
Baugesellschaft

Hochbau - Sanierung - Schlüsselfertiges Bauen
roßenhain GmbHG

Baugesellschaft

Hochbau - Sanierung - Schlüsselfertiges Bauen

www.baugesellschaft-grossenhain.de

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und  
wünschen unseren Kunden und Geschäftspartnern sowie 

ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest
und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2021!
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WaschSalon Großenhain
Die Badausstellung vom Handelshof Riesa
Eichenallee 11, 01558 Großenhain

      www.waschsalon.eu

Frohe Weihnachten
        und einen guten Rutsch 

 ins neue Jahr

Waschsalon_Anzeige_86,5x58mm_Amtsblatt_2018_GHN.indd   12 07.08.2018   14:24:17
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Ob verputzt, gekachelt, mit Keramik oder Naturstein verklei-
det, ob gradlinig oder verspielt: Moderne Kachelöfen können 
heutzutage ganz nach den eigenen Vorlieben gestaltet wer-
den. Und das gilt nicht nur für die Optik, sondern auch für 
den technischen Aufbau im Inneren der Anlage. Von einer rei-
nen Speicherfeuerstätte bis zum Warmluftofen mit und ohne 
Speicher ist hier vieles möglich.
Generell wird ein Kachelofen vom Fachmann handwerklich 
errichtet. Je nach geplantem Verwendungszweck entstehen 
dabei Feuerstätten in unterschiedlicher Bauweise. Da jedes 
System seine eigenen Vorzüge hat, bietet der ostfriesische 
Hersteller Leda zahlreiche Einsätze und Speichersysteme für 

die unterschiedlichen Kundenwünsche an. In der eigenen 
Gießerei gefertigt, setzt das Traditionsunternehmen dabei 
konsequent auf Gusseisen.
Der Ofenspezialist Leda hat auch dafür eigens ein Wär-
me-Speichersystem entwickelt, kurz LWS genannt – ein 
modulares Set zur einfachen Planung und zum schnellen 
Aufbau. Die einzelnen Bauteile bestehen aus einem innova-
tiven mineralischen Material, das die Wärme noch schneller 
aufnehmen kann und dank seiner hohen Dichte deutlich 
mehr Speicherkapazität hat als herkömmliche Schamotte. 
Damit können kurze, effiziente Zuglängen kompakt verbaut 
und auch kleine Speicheröfen realisiert werden. Umfassende 
Informationen und weitere Inspirationen unter www.leda.de.
 spp-o

Stundenlange Wärme

Foto: Leda Werk/spp-o

BOTHUR
GmbH & Co. KG

Abbruch • Entsorgung • Kran • Erdbau

Hohe Straße 12 • 01558 Großenhain
Tel.: 03522 52299-0 • Fax: 03522 52299-22 • info@bothur.eu 

www.bothur.eu

Unserer werten Kundschaft, 
allen Geschäftspartnern, Freunden 

und Bekannten ein frohes 
Weihnachtsfest sowie ein gesundes 

und erfolgreiches neues Jahr.
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Ihre Ansprechpartnerin 
DRUCKHAUS BORNA • Janett Greif (Projektleiterin)
Telefon: 03433 2076 -72 • Fax: 03433 2073 -30/-31
E-Mail: janett.greif@druckhaus-borna.de

Werbung, die ankommt!
Anzeigen im Großenhainer Amtsblatt

Altmarkt 3 • 01990 Ortrand 
 035755/257 • www.Zschischang.com

Seit
1869

Kohle • Heizöl • Transporte
Kies • Schotter • Holz

• Aktionstage
• Zinsfreies Brennstoffkonto

• 24h Lieferung ohne Aufpreis

Wir wünschen unserer Kundschaft  
ein besinnliches Weihnachtsfest und  

einen guten Rutsch  
ins neue Jahr 2021!
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Tipps

Zwischen Termindruck und Freizeitstress bleibt wenig Zeit, 
um ab und zu mal tief durchzuatmen. Kein Wunder, dass vie-
le Deutsche angeben, sich oft gestresst zu fühlen. Für weni-
ger Hektik und mehr Gelassenheit im Alltag sorgen diese 
drei Tipps. Tipp Nr. 1: Einfach mal bewusst einen Punkt von 
der To-do-Liste streichen. Denn wer lernt, ab und an „un-
perfekt" zu sein, kann viel Stress reduzieren. Zweiter Tipp: 
„Auszeit“ als Termin in den Kalender schreiben. Es bleibt nie 
Zeit zum Durchatmen? Dann kann es helfen, feste Zeiten für 
die Entspannungsphasen einzuplanen. So vergisst man das 
Entschleunigen im Alltag nicht mehr. Tipp Nr. 3: Abwarten 
und Tee trinken. Dieser Spruch kommt nicht von ungefähr. 
Im Gegensatz zu Kaffee, der mit Leistung und Schnelligkeit 
assoziiert wird, hilft ein wohlig-warmer Tee beim Entspan-
nen und Abschalten.

Genussvolle Auszeit – backen, Tee trinken und sich wohl-
fühlen
Ein schönes Ritual zur Entschleunigung kann auch das Ba-
cken von Kuchen oder anderem süßen Gebäck sein. Das 
passende Duo für die kleine Auszeit sind leckere Zimtschne-
cken und eine Tasse Bio-Tee etwa von Meßmer. Für per-
sönliche Achtsamkeitsmomente gibt es vom Teespezialis-

ten gleich acht leckere Tee-Sorten mit besten Zutaten in 
Bio-Qualität zur Auswahl. Dazu gehören genussreiche Kom-
positionen wie Ingwer-Zitrone, Rote Beeren, Alpenkräuter, 
Apfel-Zitrone, Himbeere-Lavendel, Holunderblüte-Minze 
und Orange-Ingwer. djd

Abwarten und Tee trinken ...

3 Tipps für weniger Stress und kleine Auszeiten im Alltag

Rezeptidee: Apfel-Zimt-Schnecken zum Tee

Wie lässt sich der entspannende Tee-Moment krö-
nen? Mit selbst gebackenen Leckerbissen wie Ap-
fel-Zimt-Schnecken. Die aromatische Nascherei passt 
geschmacklich sehr gut zu den Bio-Teesorten von Meß-
mer. 
Zutaten ca. zwölf Stück: 
450 g Äpfel, 3 EL gemahlener Zimt, 1 TL Orangenscha-
le, 3 EL Orangensaft, 250 ml Vollmilch, 7 g Trocken-
backhefe, 150 g Zucker, 500 g Mehl, 130 g ungesal-
zene Butter (weich), ¼ TL Salz, 1 TL Vanillezucker, 1 Ei,  
2 EL Zitronensaft, 180 g Puderzucker, Mehl
Zubereitung:
Sechs Esslöffel Milch erwärmen, bis sie lauwarm ist. Mit 
Trockenhefe und zwei Esslöffeln Zucker verrühren. Mi-
schung ca. 15 Minuten ruhen lassen. Mehl, etwas wei-
che Butter, Salz, restlichen Zucker, Vanillezucker, Ei und 
Milch zugeben, zu einem glatten Teig durchkneten. An-
schließend an einem warmen Ort gehen lassen.
Restliche Butter schmelzen. Äpfel in ca. 0,5 cm große 
Würfel schneiden und in einer Schüssel mit Zitronen-
saft, Zimt, Zucker und Butter vermischen. Teig ausrol-
len, Apfelmischung darauf verteilen. Backofen auf 170 
Grad vorheizen und die Schnecken 20 bis 25 Minuten 
goldbraun backen. Puderzucker mit Orangenschale 
und Saft glatt rühren und die noch warmen Zimtschne-
cken mit der Glasur bestreichen.

djdSelbstgebackenes und ein guter Bio-Tee: Das sorgt für entspannende 
Momente selbst an stressigen Tagen. Foto: djd/www.messmer.de



Frohe Weihnachten

[ 47 ][ Großenhainer Stadtjournal / Anzeigenteil | Jahrgang 2020 . Nr. 12 . 16.12.2020 | www.grossenhain.de

Raphael Vollmar (links) und Gerald Koenen starteten vor sechs Jah-
ren mit einem alkoholhaltigen Gin, vor zwei Jahren folgte dann die 
alkoholfreie Alternative. Foto: djd/Rheinland Distillers

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine besinnliche 
Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue Jahr!

Lumpi’s 
Schlemmerei 

nur hier  
alle Sorten  

Getreidefrei!
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Januar 2018 Februar März 
' J·MIIIIMFWEI 

1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 
2 91623 30 6 13 20 27 6 13 20 27 
3 10172431 7 14 21 28 7 14 21 28 
411 1825 1 8 15 22 1 8 15 22 29 
5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 
6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 
7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 

Aoril Mai Juni ""' ' fi♦!EEf♦N 
2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 
3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 
411 1825 2 9 16 23 30 6 13 20 27 
5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 
6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 
7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 

Zoohandlung 
Peter Proschwitz 

www.zoo-proschwitz.de 

Dresdner Str. 6 - 01558 Großenhain
Telefon: 03522 / 50 18 43 

Juli 2018 Auqust September 
' ' ' 

Mo 2 9 16 23 30 613 2027 3 10 17 24 
Di 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 
Mi 4 11 18 25 1 81522 29 5 12 19 26 
Do 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 
Fr 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 
Sa 7 14 21 28 411 1825 1 8 15 22 29 
So 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Oktober November Dezember '., " ., ' ., .,  ' 
Mc 
Di 
Mi 
Do 
Fr 
Sa 
So 

1 8 15 22 29 512 1926 3 10 17 24 31 
2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 
3 10 17 24 31' 7 14 21*28 5 12 19 26 
4 11 18 25 
5 12 19 26 
6 13 20 27 
7 14 21 28 

1 8 15 22 29 6 13 20 27 
2 9 16 23 30 7 14 21 28 
3 10 17 24 1 8 15 22 29 
4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Private Arbeitsvermittlung 
Großenhain 

Thomas Proschwitz 
zugelassener Träger nach ÄZ.AV 

www.arbeitsvermittlung-grh.de 

Herrmannstraße 35 • 01558 Großenhain 
Telefon: 03522/ 52 81 38 0 

Auf den Genuss von Alkohol mit seinen Nebenwirkungen ver-
zichten, aber nicht auf den entsprechenden Geschmack: Immer 
mehr Menschen möchten ohne Prozente auskommen. In den 
USA etwa spricht man von der „Sober Curious“-Bewegung, ihre 
Anhänger sind neugierig auf ein Leben ohne Alkohol. Die Motive 
sind sehr unterschiedlich: der Wunsch nach einem klaren Kopf 
am nächsten Morgen, das sichere Autofahren, die Gesundheit 

allgemein. Alkoholfreies Bier sowie alkoholfreien Wein und 
Sekt gibt es schon lange. Da lag der Trend zu alkoholfreien 
Alternativen zu Spirituosen fast auf der Hand. Mittlerweile 
findet man solche Getränke immer öfter im Supermarkt- 
regal. Die Hersteller wollen mit dem wachsenden Ange-
bot darauf aufmerksam machen, dass nicht die Wirkung 
der Alkoholika im Vordergrund steht, sondern ihr Ge-
schmack.

Den Unterschied im Genuss schmeckt man nicht, man merkt 
ihn am nächsten Morgen
„Das wachsende Angebot an alkoholfreien, hochwertigen Alter-
nativen zu Spirituosen spricht ganz neue Zielgruppen an“, erklä-
ren auch Raphael Vollmar und Gerald Koenen, Geschäftsführer 
von Rheinland Distillers. Die Gin-Experten aus Bonn starteten 
vor sechs Jahren mit dem alkoholhaltigen Siegfried Rheinland 
Dry Gin mit seiner charakteristischen Lindenblütennote, vor 
zwei Jahren folgte dann der Siegfried Wonderleaf, die erste al-
koholfreie Gin-Alternative aus Deutschland. Beim alkoholfreien 
Destillat fehlt natürlich der Alkohol – das liegt in der Natur der 
Sache. Der Unterschied ist dennoch kaum zu schmecken, son-
dern nur am nächsten Morgen zu spüren: Einen Kater bekommt 
man davon sicher nicht. Die alkoholfreie Variante eignet sich 
hervorragend für Longdrinks und Cocktails, weniger für puren 
Genuss.

Corona-Krise: Welt im Wandel
Für Raphael Vollmar und Gerald Koenen hat im Übrigen die 
Coronakrise die Akzeptanz alkoholfreier Alternativen noch be-
schleunigt: „Schon bevor das Virus zum großen Thema wurde, 
war ein gesundheitsbewusster Lifestyle in aller Munde, jetzt ist 
er es noch mehr. Es fehlten aber  Alternativen für alkoholfreien 

Trinkgenuss für Erwachsene – jenseits von Wasser und stark 
zuckerhaltigen Getränken“, so Vollmar. Die Gründer aus dem 
Rheinland konnten kürzlich einen weiteren Erfolg verzeichnen: 
Mit dem weltweit agierenden Getränkekonzern Diageo haben 
sie erstmals einen führenden Minderheitsinvestor an Bord ge-
nommen.
 djd

Tipps

Geschmack ja, Kater nein

Verbraucher greifen immer öfter zu hochwertigen alkoholfreien Spirituosen-Alternativen

Reparatur
von Schuh- & Lederwaren
Verkauf von Hausschuhen

Schlüsselanfertigung

SchuhmacherSchuhmacher
Dresdner Straße 30, 01558 Großenhain

Tel.: 03522 / 50 25 72, www.schuhmacher-soehnel.de

Peter Söhnel

„Wir wünschen allen ein friedliches und gesegnetes 
Weihnachtsfest und für das Jahr 2021 alles Gute.
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In der Adventszeit werden verstärkt Produkte in Parfüme-
rien, Drogerien und Kosmetikabteilungen nachgefragt. 
Doch nicht jedes Produkt passt für jeden. Mit einer App 
haben Verbraucher einen Einkaufshelfer, der sie genau 
über ihre Kosmetika informiert. Die App gibt zu jedem In-
haltsstoff die deutsche Bezeichnung an und beschreibt, 
welchen Zweck diese Substanz in kosmetischen Produk-
ten erfüllt. 
Für Allergiker besonders interessant: Mit einer Filterfunkti-
on können einzelne Inhaltsstoffe oder ganze Stoffgruppen, 
auf die ein besonderes Augenmerk gerichtet wird, mar-
kiert werden. Damit wird bei jedem weiteren Produktscan 
auf diese ausgewählten Inhaltsstoffe hingewiesen. 
So erkennen Allergiker leicht, ob ein bestimmter Stoff, den 
sie nicht vertragen, enthalten ist und können den Kon-
takt damit vermeiden. Bei Kosmetikprodukten hilft die 
Verbraucher-App mit Namen Cosmile, solche Inhaltsstof-
fe schnell zu erkennen und  liefert Informationen zu den 
Inhaltsstoffen, welche die Kosmetikhersteller in Körper-
pflegeprodukten wie zum Beispiel Creme, Shampoo oder 
Zahncreme verwenden und die auf den Produkten ausge-
wiesen werden.

Immer dabei
Die App kann sich jeder kostenfrei für sein iPhone im Ap-
ple App-Store sowie unter Google Play für Android-Smart-
phones herunterladen. Mehr Informationen dazu gibt es 
unter https://cosmile.app/. 
Bei Interesse an einem Produkt wird dann zunächst der 
EAN-Code – das ist der Strichcode auf einem Produkt – 
eingescannt. Nun zeigt die App alle Inhaltsstoffe an, die 

in dem Produkt enthalten sind. Inhaltsstoffe, 
welche zuvor ausgewählt wurden, wer-

den bei Übereinstimmung als Treffer 
markiert.

Über eine Favoritenliste kön-
nen die Nutzer außer-
dem ihr persönliches 
Produktregal anlegen, 

in dem sie ihre Lieblings-

produkte verwalten können. Eine regelmäßige und fort-
laufende Aktualisierung der App ist hierbei selbstver-
ständlich. Sollte sich die Zusammensetzung von Creme, 
Duschgel und Co. und damit die Inhaltsstoffliste einmal 
ändern, wird dies genauso erfasst wie neu auf den Markt 
kommende Produkte.

akz-o

Weihnachtsbummel in Kosmetikabteilungen und Drogerien:

Körperpflege, Kosmetik, Düfte

Foto: pixabay.com/akz-o

Tipps

Andreas Zscheile
Schuhmachermeister

Orthopädieschuhmachermeister

01558 Großenhain • Dresdner Straße 1 • Tel. 03522 / 37583

An liebe Kunden und Verwandte, Vertraute, 
und auch Unbekannte sowie dem ganzen Rest, 

ein frohes, friedliches Weihnachtsfest.

Ein Dankeschön für Ihr Vertrauen,
auch 2021 können Sie auf Zscheile bauen,

Die Schuhe bei uns abgeholt,
wieder gut zu Fuß und frisch besohlt.
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Find your Job

Auskommen mit geringem Einkommen

Kurzarbeit und die damit verbundenen Einbußen beim 
Lohn treffen Mitarbeiter in niedrigen Einkommensgrup-
pen ganz besonders hart. Das gilt für Arbeitnehmer in der 
Gastronomie ebenso wie in der Gebäudepflege sowie im 

Handel – oder auch für Solo-Selbst-
ständige und geringfügig Beschäf-
tigte. Schnell können sie in die 
Lage kommen, dass der monat-
liche Gehaltseingang nicht mehr 
ausreicht, um die laufenden Kos-
ten zu decken. Für schnelle und 
unbürokratische Hilfe in dieser 
Situation hat der Bund die Sozial-

schutzpakete I und II beschlossen.

Unterstützung für niedrige Ein-
kommensgruppen

Eine der wesentlichen Neuerungen im 
zweiten Paket betrifft die Erhöhung des 

Kurzarbeitergeldes. „Davon profitieren alle Be-
schäftigten, die sich aktuell in Kurzarbeit befinden. 

Besonders wichtig ist die Anpassung der Sätze dabei für 
niedrige Einkommen“, sagt Ingrid Brand-Hückstädt, Fachan-
wältin für Arbeitsrecht aus Plön. Bei einem Gehaltsausfall 
von mindestens 50 % gelten ab dem vierten und siebten 
Monat jeweils erhöhte Sätze, die bis zu 87 % des regulären 
Lohns ausmachen können. Diese Regelung ist zunächst bis 
Jahresende 2020 befristet. „Für Familien, denen das Kurz-
arbeitergeld nicht für die laufenden Ausgaben ausreicht, 
gibt es aber noch weitere Möglichkeiten, Unterstützung in 
Anspruch zu nehmen“, erklärt die Juristin weiter. Familien 
mit geringem Einkommen könnten etwa einen Notfall-Kin-
derzuschlag nutzen, dabei handelt es sich um monatlichen 
Zuschuss von bis zu 185 Euro pro Kind. Die Beantragung 
ist unter www.arbeitsagentur.de online möglich. Viele De-
tailfragen und rechtliche Aspekte sind also in der aktuellen 
Situation zu beachten. Umso wichtiger ist es, sich gründlich 
zu informieren. Die unabhängige Arbeitnehmerberatung 
etwa bietet unter www.aub.de viele Hinweise und eine Kon-
taktmöglichkeit.

Zuverdienstmöglichkeiten in Kurzarbeit erweitert
Darf ich noch etwas dazuverdienen, während ich mich in 
Kurzarbeit befinde? Diese Frage stellen sich aktuell viele 
Beschäftigte. Auch dabei hat der Bund die Möglichkeiten 
erweitert. Bislang wurden diese Einkünfte auf das Kurzarbei-
tergeld angerechnet, es sei denn, es handelte sich um sys-
temrelevante Bereiche wie Pflege oder Landwirtschaft. Die-
se Hürden sind seit dem 1. Mai gefallen: Befristet bis zum 31. 
Dezember 2020 sind jetzt Zuverdienste in allen Tätigkeits-
bereichen möglich, ohne direkte Anrechnung beim Kurz-
arbeitergeld. Unverändert besteht auch die Möglichkeit, 
Arbeitslosengeld II zu beantragen. Vor allem für Solo-Selbst-
ständige, denen infolge der Coronakrise die Einnahmen 
wegbrechen, steht dieser Weg offen – verbunden mit einer 
vereinfachten und beschleunigten Prüfung. djd

Wir lieben Handwerk und unsere Region.
Deshalb bleiben wir hier. Seit 22 Jahren.

Wir suchen Dich 
zur Verstärkung 
unseres Teams, 
wenn...
Du ... ausgebildeter Anlagenmechaniker für 

Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik 
oder
branchennaher Quereinsteiger bist

Du ... neue Herausforderungen suchst
Du ... Dich verändern und weiterbilden 

möchtest
Du ... Deine Verdienstchancen verbessern willst
Du ... gerne mehr Zeit für Deine Familie hättest
Du ... Dir fl exible Arbeitszeiten wünschst
Du ... den Umgang mit Menschen magst
Du ... kundenfreundlich und lösungsorientiert 

denkst
Du ... kleine Teams bevorzugst
Du ... Ordnung, modernes Werkzeug und 

ein gepfl egtes Fahrzeug schätzt
Du ... Freude an regelmäßigen 

Team-Unternehmungen hast

Bist Du interessiert?
Dann sende uns eine Nachricht an:
info@klempnerei-ulbricht.de
Wir melden uns schnellstmöglich zurück.

Skassaer Straße 2, 01558 Großenhain, Telefon 03522 508762

Großenhainer Amtsblatt 1/2 Seite hoch, 86,5 x 246 mm

BEWIRB
DICH

JETZT

HandwerkHandwerk
zum Wohlfühlen!

Foto: djd/AUB/tibanna79 

- stock.adobe.com
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Wirtschaft in Großenhain
Trauer

Viele Menschen – besonders ältere – sorgen sich wegen 
der Konsequenzen einer Corona-Infektion um ihre Gesund-
heit. Bilder aus den Krankenhäusern machen betroffen und 
nachdenklich. Unweigerlich fragt man sich, wie im Ernstfall 
die eigene medizinische Behandlung erfolgen sollte. Was, 
wenn man wegen dieser oder einer anderen Erkrankung, 
durch einen Unfall oder altersbedingt nicht mehr sagen 
kann, wie man behandelt werden möchte? Unter welchen 
Umständen man beispielsweise lebenserhaltende Maß-
nahmen ablehnt? Mit einer Patientenverfügung kann man 
sicher sein, dass Ärzte, Pflegepersonal und Angehörige so 
handeln, wie man es sich selbst wünscht.

Selber bestimmen, wo die Grenzen liegen
Eine Patientenverfügung bietet die Chance, für sich in ge-
sundem Zustand und in aller Ruhe zu überlegen, wie weit 
man medizinisch gehen möchte und mit welchen Maßnah-
men man nicht einverstanden wäre. Ein solches Dokument 
entlastet auch die Angehörigen, die im Notfall schwerwie-
gende Entscheidungen treffen müssten. Die Verfügung ist 
absolut verbindlich. Kein Arzt und kein Pfleger darf gegen 
den Willen des Patienten handeln, sonst macht er sich straf-
bar. Eine Patientenverfügung muss schriftlich verfasst und 
unterschrieben sein – braucht aber keine notarielle Beur-
kundung. Eine große Hilfe beim Erstellen der Verfügung 
bietet der Dokumentenassistent unter www.devk.de/not-
fallvorsorge. Den Online-Service der DEVK in Kooperation 
mit DAHAG Rechtsservices AG können alle Interessierten 
kostenlos nutzen – auch ohne Kunde beim Kölner Versiche-
rer zu sein.

Rechtssichere Patientenverfügung online erstellen
Schritt für Schritt führt der Dokumentenassistent Benutzer 
durch das Formular. Am Ende erstellt das Programm die in-
dividuelle und rechtssichere Patientenverfügung, die dann 

nur noch ausgedruckt und unterschrieben werden muss. 
Spätere Änderungen sind jederzeit möglich. Auch über die 
DEVK Rechtsschutz-App können Interessierte eine Patien-
tenverfügung zusammenstellen. Kunden der Versicherung 
mit Premium-Rechtsschutz können sich bei Fragen zusätz-
lich von einem Anwalt umfassend telefonisch beraten las-
sen. Kostenlos ist für sie auch der Eintrag des Dokuments 
beim Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer. 
Die zentrale Stelle registriert bundesweit, ob Verfügungen 
zur Notfallversorgung vorliegen und wo man sie aufbe-
wahrt oder hinterlegt hat. Dies hat den Vorteil, dass die Pa-
tientenverfügung im Ernstfall schnell vorliegt.
 djd

Meißen Nossener Straße 38 (03521) 452077
Krematorium Durchwahl (03521) 453139
Nossen Bahnhofstraße 15 (035242) 71006
Weinböhla Hauptstraße 15 (035243) 32963
Großenhain Neumarkt 15 (03522) 509101
Riesa Stendaler Straße 20 (03525) 737330
Radebeul Meißner Straße 134 (0351) 8951917

Krematorium

... die Bestattungsgemeinschaft

Städtisches Bestattungswesen 
Meißen GmbH

Vorsorgen für den Ernstfall

Mit einer Patientenverfügung die Behandlungswünsche im Voraus festlegen

Das Vorsorgedokument entlastet auch die Angehörigen, die im 
Notfall schwerwiegende Entscheidungen treffen müssten.
Foto: djd/DEVK/Stockdisc

Nutzen Sie unseren Winterrabatt bei Bestellungen bis 28.02.2021

Meißner Str. 51 Meißner Str. 51 
01558 Großenhain01558 Großenhain

Tel. 03522/507681Tel. 03522/507681
paul-witschel@t-online.depaul-witschel@t-online.de

Alles aus Naturstein Vom Aufmaß bis zur Verlegung!

Grabdenkmal für: Grabdenkmal für: 
Nachbeschriftung
Urnengrabanlagen
Familiengrabanlagen
Abbau und Entsorgung
vorhandener Grabanlagen

Naturstein für: Naturstein für: 
 Fensterbänke
 Terrassenplatten
 Treppenanlagen
 Küchenarbeitsplatten
 Sockelverblendungen

Unseren Kunden, Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten  
wünschen wir ein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für 2021





Corona-Hotline: 0800-100 0214 
www.coronavirus.sachsen.de

MASKENPFLICHT
·  in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder mit 
Besuchs- und Kundenverkehr zugänglich sind, sowie im 
ÖPNV.

·  an innerstädtischen Orten mit Publikumsverkehr,  
z. B. auf Straßen und Plätzen, Festlegung erfolgt durch  
örtliche Behörden.

·  vor Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen.
·  vor Schulen, Kitas und Kirchen.
·  in Arbeits- und Betriebsstätten, nicht jedoch am  
eigenen Platz, wenn Mindestabstand von 1,5 Meter  
sicher eingehalten werden kann.

·  Maskenkontrollen im DB-Fernverkehr werden verstärkt.

KONTAKTE REDUZIEREN & ABSTAND HALTEN
·  Kontakte grundsätzlich auf ein Minimum reduzieren.
·  Strengere Kontaktbeschränkungen: Private Treffen 
sind auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, 
jedoch auf max. 5 Personen zu beschränken. Kinder 
bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind davon 
ausgenommen.

·  Dringender Appell: Alle nicht notwendigen Kontakte 
sowie nicht zwingend erforderliche private, touristische 
und berufliche Reisen vermeiden.

SCHULEN & KITAS
·  Schulen und Kitas sollen offen bleiben
· letzter Schultag vor Weihnachten ist der 18.12.2020.
·  Ab einer 7-Tage- Inzidenz von 200 gilt an Schulen:
 –  Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im 

Unterricht wird ab Klassenstufe 7 für alle Schularten 
Pflicht.

 –  An allen Grundschulen und Förderschulen wird 
das Prinzip der festen Klassen eingeführt – ohne 
Einschränkung des Fächerkanons.

 –  Weiterführende Schulen können in Absprache mit dem 
Kultusministerium in den Wechselunterricht gehen. 
Grundsätzlich ausgenommen sind die Abschlussklassen  
und die Klassenstufen 5 und 6.

·   Ab 7-Tages Inzidenz von 200 gilt an Kitas:
 –  ein eingeschränkter Regelbetrieb mit der strikten  

Trennung von Betreuungsgruppen und Betreuungspersonen
 –  Kinder unterschiedlicher Gruppen sollen sich nicht treffen
 –  das gilt im Gebäude und auf Freiflächen
 –  offene Konzepte sind bis auf weiteres nicht zulässig

EINKAUFEN & GESCHÄFTE
·  Groß- und Einzelhandel bleiben geöffnet.
·  Zugangsregelungen: bei kleinen Geschäften  
1 Kunde / 10 qm, bei Verkaufsfläche über  
800 qm 1 Kunde / 20qm.

·  Bitte die Weihnachtseinkäufe möglichst in der  
Woche tätigen.

&200
MASSNAHMEN BEI 7-TAGE-INZIDENZ ÜBER 200
· Der Landkreis/ die kreisfreie Stadt hat anzuordnen:
 –  Ausgangsbeschränkungen: Das Verlassen des Hauses 

ist nur noch mit triftigen Gründen möglich (Arbeit, 
Einkaufen, Arztbesuch, Schule, Kita, Bewegung im 
Freien im 15-Kilometer-Radius und Besuch des eigenen 
Grundstücks / Gartens)

 –  Alkoholkonsum und -verkauf in der Öffentlichkeit werden 
eingeschränkt 

 –  Schließung von Einrichtungen der Erwachsenenbildung

QUARANTÄNEPFLICHT
·  Bei positivem Test
·  Bei unmittelbarem Kontakt mit positiv-Fall
·  Bei Verdacht auf eigene Infektion

WEIHNACHTEN & SILVESTER
·  Lockerungen von Weihnachten bis Neujahr:  
Zusammenkünfte im engsten Familien- oder Freundeskreis  
mit max. 10 Personen sind vom 23.12.2020 bis 1.1.2021 
möglich. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres  
sind ausgenommen.

·  Empfehlung: Vor den Feiertagen Kontakte auf das  
wirklich Notwendigste reduzieren.

Maßnahmenübersicht

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ich möchte Ihnen allen danken, dass Sie mitmachen bei den Maßnahmen gegen die Pandemie. Wir 

tragen diese Last gemeinsam. Leider müssen wir feststellen, dass wir mit den milden Maßnahmen 

bisher zu wenig Erfolg hatten. Die Infektionszahlen steigen, die Lage in den Krankenhäusern ist 

alarmierend und jeden Tag sterben Menschen an diesem Virus. Gemeinsam mit den Landkreisen 

und kreisfreien Städten haben wir uns daher zu weiteren Maßnahmen entschieden.

Wir müssen handeln. Jetzt. 
Machen Sie bitte weiter mit. 
Es geht um uns alle.

Ihr Michael Kretschmer


